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49120. FInanzIerung der Beobaehtermlsslon der Vereinten 
Nationen fiir Uganda und Ruanda sowie der 
ßlJfsmlssion der Vereinten Nationen fiir Ruanda 

B' 

Die Generalversammlung, 

nach Behmullung des Berichts des Generalsekretlirs über 
die Fmanzierung der Beobachtennission der Vereinten 
Nationen flIr U gandn und Ruandn sowie der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen flIr Ruandn' und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses flIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen' , 

unter Hinweis auf die Resolutionen 846 (1993) und 872 
(1993) des Sicherheitsrats vom 22. Juni 1993 beziehungsweise 
5. Oktober 1993, mit denen der Rat die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen flIr Ugandn und Ruandn beziehungsweise 
die Hilfsmission der Vereinten Nationen flIr Ruandn einge
richtet hat. sowie auf spätere Resolutionen, mit denen der Rat 
das Maudnt der Hi\fsmission verlängert hat. zuletzt Resolution 
997 (1995) vom 9. Juni 1995, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutiou 48/245 vom 
5. April 1994 über die Finanzierung der Beobachtennission, 
ihre Resolution 48/248 vom 5. April 1994 und ihre Beschlüsse 
48/479 A vom 23. Dezember 1993 und 481479 B vom 
14. September 1994 über die Finanzierung der Hilfsmission 
sowie ihre Resolution 49120 A vom 20. November 1994 und 
ihren Beschluß 49/481 vom 6. April 1995 über die Finanzie
rung der Beobachtermission und der Hilfsmission, 

erneut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Hilfs
mission um Ausgaben der Organisation bandelt, die gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dnhin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Hilfsmission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslchtigung der 1lltsache, daß die wirtschnftlich 
weiter entwickelten Uinder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Uinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutrngen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, flIr die Finanzierung solcher Eins!ltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Hilfsmission 
mit den erforderlichen Fmanzmitteln auszustatten, dsmit sie 
ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen flIr Ruandn per 16. Juni 

I Damit wird die a-Iution 49120 in AbscImIIt vn dlls O.ffideUen 
Protokolls der Generalversmnmlung, Neummdvier:dgm Tagrmg, 1Ief/age 49 
(N49/49), Bd. r. zu a-Iu!inn 49120 A. 

I A/49mSIAdd.I-3 . 
• A/49IS0UAdd.1. 

1995, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in 
Höhe von 66.539.201 US-Dollar, und fordert alle Mitgliedstaa
ten, die dies betrifft, nachdrücklich auf, alles zu tun, um die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die troppen- und ausrfistungstelleoden 
Staaten anbelangt, iufolge der verspäteten Entrichtung von 
Beiträgen durch Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten 
mit Beitragsrückständen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrticklich atif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge flIr die 
Hilfsmission umgehend und vollständig entrichtet werden; 

4. schließt sich den Benterkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses flIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution an und fordert den Geoernlsekretilr nachdrücklich 
auf, die Empfehlungen bei der Verwaltung dieses Einsatzes 
und bei der Ausarbeitung künftiger Haushaltsvorschläge zu 
berücksichtigen; 

5. ersucht den Genernlsekretilr, alles Erforderliche zu 
veI)llllassen, um sicherzustellen, daß die Hilfsmission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, flIr den Einsatz der Hilfsmission während 
des Zeitraums vom 10. Dezember 1994 bis zum 9. Juni 1995 
auf dem Sonderkontu flIr die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen flIr Ruandn einen Gesamtbetrag von 
143.417.100 Dollar brutto (141.461.900 Dollar netto) bereit
zustellen, worin die Ausgabe- beziehungsweise VerpfIich
tungsermllchtigung von 60 Millionen Dollar brutto 
(58.542300 Dollar netto), die gemäß Resolution 49120 A der 
Generalversammlung genehmigt wurde, sowie von 
80 Millionen Dollar brutto (79.502.500 Dollar netto), die 
gemäß Versammlungsheschluß 49/481 genehmigt wurde, 
eingeschlossen sind; 

7. beschließt al4fJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
zusätzlichen Betrag von 83.417.100 Dollar brutto (82.919.600 
Dollar netto) flIr den Zeitraum vom 10. Dezember 1994 bis 
zum 9. Juni 1995 unter Berücksichtigung des bereits im 
Einklang mit Resolution 49120 A aufgeteilten Betrages von 
30 Millionen Dollar brutto (29.271.150 Dollar netto) und des 
bereits im Einklang mit Beschluß 49/481 der Generalversamm
lung aufgeteilten Betrages von 30 Millionen Dollar brutto 
(29.271.ISO Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 431232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 441192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 
27. August 1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Thil dieses Betrages, nHmlich 10.083.386 Dollar 
brutto (10.023.248 Dollar netto), den anteilntäßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle flIr das Jahr 19944 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 73.333.714 Dollar brutto 

• Siehe _ 46/221 A und 4&'223 A und 1IescbIulI47/4S6. 



(72.8%.352 Donetto) fiIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 9. Juni 1 5 die Beitragstabelle fiIr das Jahr 1995'; 

8.< bese ifJtferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) V 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgli im Steuerausgleichsfonds aus den ver-
anschlagten . chen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 97.500 Dollar. die fiIr den Zeitraum vom 
10. Dezember 1 bis 9. Juni 1995 gebilligt worden sind, auf 
ihre anteiligen eiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 
60.183 Dollar von anteiImllßig auf den am 31. Dezember 
1994 endenden Zeitraum entfallen und der Resthetrag. das 
heißt 437.362 llar. auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
9. Juni 1995; 

9. beschJ ifJt. als einstweilige Maßnahme. bis zur 
Vorlage des vidierten Kostenvoranschlags durch den 
Genera1sekretII d des diesbezüglichen Berichts des Beraten
den Aussch auf dem Sonderkonto fiIr die Hilfsmission 
der Vereinten ationen fiIr Ruanda fiIr den Einsatz der 
Hilfsmission d des Zeitraums vom 10. Juni bis zum 
31. Dezember 995 einen Gesamtbetrag von 109.951.900 
Dollar brutto (1 .584.300 Dollar netto) bereitzustellen; 

10. besehl t aqßerdem, als Ad-hoc-Regelung. den 
Betragvon99.6 .200DoUarbrutto (97.508.000 Dollar netto) 
fiIr die A terhaltung der Hilfsmission wllbrend des 
Zeitraums vom O. Juni bis zum 8. Dezember 1995 nach dem 
in dieser Resol . on festgelegten Schema antei1mllßig auf
zuteiIen; 

11. bese 
tion 973 (X) 
Steuerausgleic . 
bis zum 8. 

t ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
oDds aus den fiIr den Zeitraum vom 10. Juli 

mber 1995 gebilligten veranschlagten 
. der Personalabgabe in Höhe von 

auf die anteiligen Beiträge der Mitglied-
10 anzurechnen ist; 

12. beseht • daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nich verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
5. April bis zum 9. Dezember 1994 auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 10 . hnen ist, wobei der genaue Betrag vom 
Beratenden A uß bis spätestens 14. Juli 1995 festzulegen 
ist; 

• Genera1sekretär im Lichte der Resolution 
Sicherheitsrats. der Generalversammlung 
31. Oktober 1995 revidierte Haushaltsvor-

schläge fiIr den vom 10. Juni bis zum 31. Dezember 
1995 und vom • Januar bis zum 30. Juni 1996 vorzulegen; 

14. bittet freiwillige Beiträge fiIr die Hilfsmis.ion in 
Form von B !lJlgen soWie in Form von fiIr den Ge-
neralsekretlIr aren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf hend dem von der Generalversammlung 
in ihren Resol 'ODen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
44/192 A vom 1. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgele Verfahren zu verwalten sind; 

15. b t. den Punkt "Finanziel!lJlg der Hi1fsmission 
der Vereinten N . ODen fiIr Ruanda" in die vorläufige Tages-
ordnung Ihrer . gsten Thgung aufzunehmen. 

, SIehe 49/19 B. 

105. Plenarsilvmg 
12. Juli 1995 
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491222. PersouaImaDageme 

B" 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der einschlägigen Berichte iIber Personal-
1IIIUIlIgem.eDt, die vom Generalsekretllr im Verlauf der Wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlung vorgelegt worden sind7• 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Sitzungs
dokument über die Praxis der Verwendung von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat der Vereinten Nationen, 

1. bekundet dem Generalsekretllr erneut ihre Unterstüt
zung fiIr seine Bemüh!IJIgeD um die Schaffung eines Manage
mentumfelds und einer Managementkultor in den Vereinten 
Nationen. die die Bediensteten ermutigen. Ihrer Tätigkeit mit 
einem Höchstmaß an LeistungsflIhigit, W'rrksamkeit und 
Effizienz nachzugehen; 

2. nImml mit Genugtuung Kenntnis von der Erklilrung 
über die Situation der Frauen in den Sekretariaten des Systems 
der Vereinten Nationen, die vom Verwaltungsansschuß fiIr 
Koordinierung auf seiner ersten ordentlichen Thgung 1995 
verabschiedet wurde, und ersucht die Mitglieder des Aus
schusses, über die Durchfilhrung der darin enlhaltenen 
Vorschläge Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretllr. eine umfassende Politik 
fiIr die Verwendung von Ruhestandsbediensteten anszu
arbeiten, die auch geeignete interne Kontrollen vorsieht, damit 
sichergestellt ist, daß die diesen Ruhestandsbediensteten 
gezahlten Bezilge nicht die bestehende Obergrenze fiIr 
derartige Zahlungen übersteigen, und der Generalversammlung 
auf Ihrer einundfi1nfzjgsten Thgung darüber Bericht zu 
erstatten; 

4. ersucht den Generalsekretllr aqßerdem, sicherzuste]
len, daß diese Politik mit der Satzung des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen vereinbar ist; 

5. beschlUifJt. daß bis zur Behandlung der Politik fiIr die 
Verwendung von Rnbestandsbediensteten während der 
einundfi1nfzjgsten Thgung der Generalversammlung ein 
ehemaliger Bediensteter. der eine Pension des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen erhlllt, in einem 
jeweiligen Kalenderjahr nicht mehr als insgesamt 12.000 US
Dollar aus Mitteln der Vereinten Nationen beziehen darf; 

6. genehmigt ausnahmsweise. daß während der fünfzig
sten Thgung von dem in Ziffer 5 enlhaltenen Beschluß 
abgeWichen wird, damit die größtmögliche Leistungsflihigkeit 
der Konferenzdienste erhalten bleibt 

106. Plenarsitzung 
20. Juli 1995 

• DamIt wird dle Resolution 49/222 In Absclmltt vn cks 0ßIzie//en 
Protokolls der Gensraltlersmnnrlung. NetI1lU1IIlvIertigstIJ Tastm/I. Beilage 49 
(Al49/49), Bd. 1. zu Reso!utIon 49/222 A. 

, AIC.5I49/60/Add.l und 2 und Add.2IKorr.1. AlC.5I49/62, Alc.5/49/63 
und Alc.5/49/64. 
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491227. FImmzIenmg der VerlflkationsmJssIon der Ver
einten Nationen für Angola 

B" 

Die Generalversammlung, 

ntlCh Behmullung des Berichts des Generalsekretllm über 
die Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola' und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen!·, 

unter Hinweis auf die Resolation 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet hat, und die Ratsresolution 696 (1991) vom 
30. Mai 1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Mandat zu übertragen, sowie ihre späteren Resolutionen, 
zuletzt Resolution 976 (1995) vom 8. Februar 1995, mit 
welcher der Rat die Einrichtung eines Friedenssicherungsein
satzes, der Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr 
Angola m, genehmigte, mit dem Auftrag, den Parteien bei der 
Wiederherstellung des Friedens und der Herbeifflbnmg der 
nationalen Aussöhnung in Angola auf der Grundlage der 
Friedetlsabkommen fiIr Angola", des Protokolls von Lusaka12 

und der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
behilflich zu sein, mit einem anfIInglichen Mandatszeitraum 
von sechs Monaten bis zum 8. August 1995 und einer Höchst
truppenstärke von 7.000 Soldaten, zusätzlich zu den 350 
Militär- und 260 Polizeibeobachtern und dem entsprechenden 
internationalen und lokalen Personal, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/231 vom 
16. Februar 1989 über die Fmanzierung der Verifikations
mission und ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen 
Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Resolution 49/227 A 
vom 23. Dezember 1994, 

erneut erkliinmd, daß es sich bei den Kosten der Verifika
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemilß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Bescblflsse dahin gehend, 
daß znr Deckung der Ausgaben der Verifikationsmission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als znr Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berilcksichttgung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten UInder znr Leistung verhllJtnismllBig 
größerer Beiträge in der ~e sind und daß die wirtschaftlich 
weniger. entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Ejnsätzen beizutragen, 

• DamIt wild die Resolut!on 491'1Z1 In AbschnItt VB des 0jf/1Je1kn 
ProtokDlls der GenemIvel71tD7ll7llung. NeunuruIvi<Irzlgste Tagung, BeIlage 49 
(A/49/49). Bd. I, ZU Resohrtfon 491ZJ.7 A. 

• A/49/433/Add.!. 
10 A/49/9TT. 
11 Siehe Sf22609, Anbang; _ 0jJ/dIll Records ofthe Securlty ColDlCl/, 

Forty-sIxth year, SupplementforAprl/, Mayand IU1/i11991. 
u 8/1994/1441, Anhang; _ 0jJ/dIll Records ofthe Security ColDICI/, 

Forty-1Iinth year, Supplementfr>r Getober, Notember and December 1994. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Genem\
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Einsätze. 

eingedenk dessen, daß es unerlliB\ich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemIiß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola per 
6. Juli 1995, namentlich von den noch mJSstebenden Beiträgen 
in Höhe von 7.162.443 US-Dollar, und fordert alle Mitglied
staaten, die es betrifft, nachdrücklich auf, alles zu tun, um die 
Entricblung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

2. bringt Ihm Besorgnis:zum Ausdruck über die Finanzla
ge in bezug auf friedensichernde Tätigkeiten infolge der 
verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaa
ten, insbesondere MitgliedstaatM mit Beitragsrilckstllnn; 

3. forrJert alle MitglirDstaaten ntlChdrt.Icklich auf, alles zu 
ton, um die umgebende und vollständige Entrichtong ihrer 
veranlagten Beiträge fiIr die Verifikationsmission sicher
zustellen; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfrngen an; 

5. beschließt, als einstweilige Maßnahme bis zur Vorlage 
eines aktualisierten Haushaltsberichts dmch den Generalsekre
tär spätestens im September 1995 und eines diesbezüglichen 
detaillierten Berichts des Beratenden Ausschusses, fiIr die 
Finanzierung der Verifikationsmission während des Zeitraums 
vom 9. Februar bis 8. August 1995 auf dem Sonderkonto fiIr 
die Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola 
anfIInglich den Betrag von 150 Millionen Dollar brutto 
(148 Millionen Dollar netto) bereitzustellen, worin der gemIiß 
Resolution 49/227 A der Generalversammlung bereits geneh
migte und bereitgestellte Betrag von 10,5 Millinnen Dollar 
brutto (9,9 Millionen Dollar netto) eingeschlossen ist, sowie 
den vom Beratenden Ausschuß gemilß der Versammlungs
resolution 49/233 A vom 23. Dezember 1994 genehmigten 
Betrag von 50 Millionen Dollar brutto (49.604.200 Dollar 
netto); 

6. beschließt tl14fJerr:iem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemilß Resolution 49/227 A bereits 
anteilmlißig aufgeteilten Betrages in Höbe von 10,5 Millionen 
Dollar brutto (9,9 Millionen Dollar netto), den zusätzlichen 
Betrag von 139,5 Millionen Dollar brutto (138,1 Millionen 
Dollar netto) für den Zeitraum vom 9. Februar bis 8. August 
1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammen
setzung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 
ihrer Resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. De
zember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
geändert worden ist, und dabei die von der Versammlung in 
ihrer Resolution 49/19 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte 
Beitragstsbelle fiIr das Jahr 1995 zu berl!cksichtigen; 
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7. bese 1Ptfemer, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) v IS. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der MitgIi im SteuerausgIeicbsfonds aus den für den 
Zeitraum vom 9. Februar bis 8. August 1995 gebilligten 
veranschlagten . aus der Personalabgabe in Höhe 
von 1,4 Milli Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 6 hnllD ist; 

8. beseh! 1Pt, was den Zeitraum nach dem 8. August 
1995 betrifft, Generalsekretllr zu ermlIchtigen, bis zum 
31. Dezember 995 Verpflichtungen bis zu einem Höchst
betrag von 13,9 • ·onen Dollar brutto (13,3 Millionen Dollar 
netto) pro Mo einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem 
in dieser Resol . on festgelegten Schema anteiImäßig auf die 
Mitgliedstaaten . en ist, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicbet· !las Mandat der Verifikationsmission aber 
den 8. August 1 95 hinaus zu verlllngern; 

9. bittet freiwillige Beiträge für die Verifikations-
mission in F von BlII7.8blungen sowie in Fonn von für den 
Generalsekretllr ~bmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf tsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren lutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom I. !Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgele Verfahren zu verwalten sind; 

11. besc t, cIen Punkt "Finanzierung der Verifikations-
mission der ~ . ten Nationen für Angola" in die vorlllnfige 
Thgesordnung . . filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

106. Plenarsitvmg 
20. Jull1995 

4'I23L m:==eruDg der BeobaehteuIIIsskm der Vereinten 
N mGeorgien 
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ersammlung, 

htmlfbmg des Berichts des Generalsekretllrs aber 
g der Beobachtennission der Vereinten 

·en14 und des entsprechenden Berichts des 
busses für Verwaltungs- und Haushalts-

auf die Resolution 8S4 (1993) des Si-
6.' August 1993, mit der der Rat die Entsen

ommandos von bis zu zehn Militärbeob
ten Nationen für einen Zeitraum von drei 

Monaten und Eingliederung des VOIIIUsJcmnmarulOS in eine 
Beobachtermiss on 'der Vereinten Nationen gebilligt hat, für 
den Fall, daß Rat eine solche Mission offiziell aufstellt, 

an Resolution 858 (1993) des Sicherheits
rats vom 24. Au 1993, mit der der Rat die Einrichtung der 
Beobach . on der Vereinten Nationen in Georgien 
beschlossen hat, sowie an die danach verabschiedeten Resolu-

tionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtennission 
verlllngert hat, zuletzt Resolution 993 (1995) vom 12. Mai 
1995, 

ferner unter Hinweis auf ihre BeschlBsse 48/475 A vom 
23. Dezember 1993 und 48/475 B vom 5. April 1994 sowie 
ihre Resolutionen 481256 vom 26. Mai 1994 und 491231 A 
vom 23. Dezember 1994 Ober die FInanzierung der Be
obachtennission, 

erneut erk1ilrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtennission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemii8 Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Besch1Bsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerIlcksIchtigung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten LIJnder zur Leistung verblUtnismäßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIJnder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantworbmg der Staaten, die stlJndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die FInanzierung solcher EinsIltm, 

eingedenk dessen, daß es unerläßIich ist, die Beobachter
missioo mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemii8 den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtennission der Vereinten Nationen in Georgien per 
12. Juni 1995, namentlich von den noch ausstehenden Beiträ
gen in Höhe von 4.015.801 US-Dollar, und fordert alle 
Mitgliedstaaten, die dies betrifft, nachdriicklich auf, alles zu 
tun, um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sicherzustellen; 

2. bringt Ihre Besorgnis zum Ausdruck Ober die HnanzIa
ge in bezog auf friedensichernde Tiitigkeiten infolge der 
verspäteten Entrichtong von Beiträgen durch die Mitgliedstaa
ten, insbesondere Mitgliedstaaten mit BeitragstflckstlJnden; 

3. fowJert alle Mitgliedstaaten 1IIJChdrlJcklich at4. alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Beobachtennission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen für die Beobachter
mission betreffend die Anwendung des Artikels IV der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewil
Iigungen, die ZUI' Begleichung von Vetpflichtungen gegenOber 
Regierungen, die Kontingente und/oder logistische UnterstOt
zoog für die Mission zur Verfiigung stellen, Ober den in den 
Artike1n 4.3 und 4.4 der Fimmzotdnung vorgesehenen Zeit
raum weitergelten; 
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6. ersucht den Generalsekretär. alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wild; 

7. beschließt. auf dem Sonderkonto für die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien den gemäß ihrer 
Resolution 491231 A bewilligten und aufgeteilten Betrag von 
6.880.136 Dollar brutto (6.468.136 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom 14. Januar bis zum 15. Mai 1995 bereitzustel
len; 

8. beschließt tl1.fßerdem. für die Anfrechterhalwng der 
Beobachtermission wllhreod des Zeitraums vom 16. Mai 1995 
bis zum 12. Januar 1996 auf dem Sonderkonto einen Gesamt
betrag von 11.948.718 Dollar brutto (11.220.568 Dollar netto) 
bereitzustellen. worin der gemäß der Resolution 491231 A 
bewilligte und aufgeteilte Betrag von 3.440.068 Dollar brutto 
(3.234.068 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

9. beschließt ferner. als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berilcksicbtigung des gemäß ihrer Resolution 491231 A beJ:cits 
aufgetei1ten Betrages von 3.440.068 Dollar brutto (3.234.068 
Dollar netto) einen zusätzlichen Betrag von 8.508.650 Dollar 
brutto (7.986.500 Dollar netto) für den Zeitraum vom 16. Mai 
1995 bis zum 12. Januar 1996 auf die Mitgliedstaaten ent
sprechend der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen. die 
in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 431232 
vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 441192 B vom 21. Dezember 1989. 451269 
vom 27. August 1991. 461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
481472 A vom 23. Dezember 1993 gelindert worden ist und 
dabei die in Versammlungsresolution 49119 B vom 23. De
zember 1994 festgelegte Beitragstabelle für die Jahre 1995. 
1996 und 1997 zu berücksichtigen; 

10. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steueransgleichsfonds ans den für die 
Beobachtermission gebilligten veranschlagten zusätzlichen 
Einnahmen ans der Personalabgabe in Höhe von 522.150 
Dollar für den Zeitraum vom 16. Mai 1995 bis zum 12. Januar 
1996 auf die anteiligen Beitrlige der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 9 anzurechnen ist; 

11. beschließt tl1.fßerdem. daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaate'! an den nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
3.714.186 Dollar brutto (3.612.298 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom 7. August 1993 bis zum 13. Januar 1995 auf 
ibre anteiligen Beitrlige nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

12. beschließt ferner. was den Zeitraum nach dem 
12. Januar 1996 betrifft, und vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherlteitsrats. das Mandat der Beobachtermission über 
den 12. Januar 1996 hinaus zu verlängern. den Generalsekretär 
zu ennächtigen, im Zusammenhang mit der Aufrechterluilwng 
der Beobachtermission für einen Zeitraum von 5.7 Mqnaten 
Verpf1ichtungen bis ZU einem Höehstbetrag von 1.334.500 
Dollar brutto (1.246.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen. 
wobei dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgeleg
ten Schema anteilmäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

13. bittet um freiwillige Beitrlige für die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Genera!sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. die 

je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt. den Ponkt "Finanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorläufige 
Thgesordnung ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

ANLAGE 

105. PlentusIIvmg 
12. Juli 1995 

SonderregeluDgen betreffend die Anwendung von 
ArtIkel IV der FInanzordnung der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 vorgesehenen Zwölfmonats
zeitraums werden nlle nicht abgewickelten Verpf1ichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode in bezug auf Lieferungen und 
Leistungen der Regierungen, für die Fordernngen eingegangen 
sind oder für die feste Brstattongssätze gelten, den Verbind
lichkeiten zugefillnt; diese Verbindlichkeiten werden auf dem 
Sonderkonto für die Beobachtermission der Vereinten Natio
nen in Georgien verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist; 

2. a) Alle sonstigeo nicht abgewickelten Verpf1ichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode gegenüber Regierungen ans 
Lieferungeo und Leistnngen sowie andere Verpflichtungen 
gegenüber Regierungen, für die die entsprechenden Forderun
gen noch nicht eingegangen sind, gelten noch Ablauf des in 
Artikel 4.3 vorgesehenen Zwö!fmonatszeitrnums für einen 
zusätzlichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wlihreod dieses VJerjabreszeitrnums eingehende For
derungen werden gegebenenfal1s wie in Ziffer 1 vorgesehen 
behandelt; 

c) Am Ende des zusätzlichen VJerjahreszeitraums werden 
nlle nicht abgewickelten Verpflichtungen anno11iert, und der 
dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür verfllgbar. 
gehaltener Mittelbewilligungen verfiillt 

491232. FlnanzIenmg der Beobaehtermlsskm der Vereinten 
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Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberin!7 und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen!'. 

unter Hinweis auf die Resolution 866 (1993) des Si
cherheitsrals vom 22. September 1993. mit der der Rat die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia einge
richtet hat, sowie die danach verabschiedeten Resolutionen, 
mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermission ver1lin
gert hat, zuletzt Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995. 

" Damit wird dho ResolutIon 49!232 In _ VD des 0f/WßIkn 
PratokoUs der Generalvel'SlZlllmiung, Neunundvierzlgsts Tagung. Beilage 49 
(N49/49l. Bel. I. zu Resolution 49/232 A. 

11 Al49/YlIIAdd.2. 
18 Al49n861Add.1. 



r Hinweis auf ihren Beschluß 48/478 vom 
1993 über die Finanzierung der Beobachter
ihre danach verabschiedeten diesbezjjglichen 

zuletzt Resolution 491232 A vom.23. Dezember 

els auf ihre frOberen BeschlUsse dahin gehend, 
g der Ausgaben der Beobachtermission ein 
n anzuwenden ist als zur Deckung der 

OfI1ent1ichen Haushalts der Vereinten Nationen, 
, 

unter Be htIgung der Thtsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter en ckelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer B . in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger en ·ckelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sin zu solchen Einslitzeu beizutragen, 

elnge det sich aus Resolution 1874 (S-IV) der GeneraI-
versammlun vbm 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwo g der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherhei sind, für die Fmanzierung solcher Einsätze, 

elnged dessen, daß es uner1llßlich ist, die Beobachter-
mission mit deJI erforderlichen Finanzmilteln auszustatten, 
damit sie ~ufgaben gemliB den entsprechenden Resolu
tionen des Si berheitsrats nachkommen kann, 

1. Kenntnis von dem Stand der veranlagten 
Beiträge zu d Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberia per o. Juni 1995, namentlich von den noch aus
stehenden B iträgen in Höhe von 9.267.175 US-Dollar, und 
fordert alle . , die es betrifft, nachdriicklich auf, 
alles zu um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
veranlagten eiträge sicherzustellen; 

2. gibt r Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage in 
bezug auf fri . Tätigkeiten infolge der verspliteten 
Entrichtung n Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, ins-
besondere tgljedstaaten mit Beitragsrilckständen; 

3. fo rt alle Mitgliedstaaten nachdrilckllch atif, alles zu 
tun, um die ebende und vo11ständige Entrichtung ihrer 
veranlagten Beiträge für die Beobachtermission sicher· 
zustellen; 

sich den Bemerkungen und Empfebhmgen im 
erl\tenden Ausschusses für Verwaltun~ und 

• T 

5. e~ ht.den GeneralsekretIIr, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle mit dem Iiberia· 
nischen Fri zeß zusammenhängenden Aktivitäten der 
Vereinten N . onen koordiniert und so effizient und sparsam 
wie möglich erWaltet werden; 

6. besc ließt, für die Aufrechterbaltung der Beobachter· 
mission w des Zeitraums vom 14. Januar bis 13. April 
1995 auf de Sonderkonto für die Beobachtenniasion der 
Vereinten N ·onen in Liberia den gemäß Resolution 491232 A 
der Gen versammlung genehmigten und antei1mäßig 
aufgeteilten ettag von 4.781.400 Dollar brutto (4.533.300 
Dollar netto) bereitzustellen; 
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7. beschließt al.fPerdem, für die Aufrechterhaltung der 
Beobacbtermission wllhrend des Zeitraums vom 14. April bis 
30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto den gemliB Resolution 
49/232 A genehmigten und antei1mäßig aufgeteilten Betrag 
von 3.695.200 Dollar brutto (3.442.200 Dollar netto) bereit
zustellen; 

8. beschließt femer, was den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1995 betrifft, für die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission auf dem Sonderkonto den Betrag von 
8.527.300 Dollar brutto (7.943.300 Dollar netto) bereit
zustellen und nach dem in Resolution 491232 A festgelegten 
Schema in monatlichen Thilbeträgen von 1.421.200 Dollar 
brutto (1.323.900 Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen und dabei die in Resolution 49/19 B vom 
23. Dezember 1994 festgelegte Beitragstabelle für die Jabre 
1995, 1996 und 1997 zu berlIcksichtigen, vorbeba1tlich eines 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachter
mission zu verUlngern; 

9. beschlit;fJt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(Xl vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den für den 
Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 1995 für die Be
obachtermission gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der 
PersonaIabgabe in Höhe von 584.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 8 anzurechnen ist, was einem monst1icben 
Betrag von 97.300 Dollar entspricht; 

10. beschließt ll14fJerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an dem Saldo der für den Zeitraum vom 
14. April bis 30. Juni 1995 vernnlagten Beiträge in Höhe von 
395.553 Dollar brutto (436.290 Dollar netto), das heißt der 
Differenz zwischen der in Resolution 491232 A gebilligten 
Ausgabeermllchtigung und der in Ziffer 7 dieser Resolution 
vorgesehenen Miltelbewilligung, auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

11. bittet um freiwil\ige Beiträge für die Beobachter
mission in Form von BaI?ablungen sowie in Form von für den 
Generalsekretli annehmbaren Dienst· und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

105. PlellllTsitomg 
12. Juli 1995 

49/233. Verwaltnngs- und hausbglfsteebnfscbe Aspekte der 
FInanzIerung der Friedenssiclterungsefnslltze der 
Vereinten Nationen 

B'· 
Die Generalversammlung 

I 

HANDBUCH FÜR ERKUNDUNGSMISSIONEN 

macht sich die Absicht des Sekretariats V4 eigen, die 
Erstellung eines Handbucbs für Erkundungsmissionen ab-

" Damit wird dle Resolution 491233 In AbscIutIII VB des 0,ffIzielIen 
P_kolls der Genera/vel'$t11lll7llung. NeunundeletZlgsre Tagung, Beilag.49 
(Al49/49l, Bd. I, zu Resolution 491233 A. 



zuschließen, wie in den Ziffern 8 und 9 des Berichts des das Mandat der Operation verllingert bat, zuletzt die ResoIutio-
Generalsekretärs" beschrieben; nen 957 (1994) vom 15. November 1994 und 960 (1994) vom 

21. November 1994, 
n 

FINANZIERUNG VON AKTivITÄTEN AUPDBM GEBIET 
DER ÖFPEN1UCIIKI!lTSEIT 

macht sich den Vorscblag des Generalsekretärs zu eigen 
und ersucht den Informationsan""Chuß, die Politik des Sekreta
riats in bezog auf die Verbreitung von Informationen im 
Zusmnmenhang mit der Friedenssicherung zu OberprUfen; 

m 
GBMEINSAMER PBNSIONSFONDS DER VEREINTBN NATIONEN 

ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung die 
Auffassungen des Gemeinsamen Rates für das Pensionswesen 
der Vereinten Nationen in bezog auf die Auswirkungen 
vcnzuJegen, welche die Mitgliedschaft verschiedener Katego
rien von Zivilpersonal der Friedeossicherungseinsätze im 
Fonds auf den Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen hätte; 

IV 

BERHITSTBLLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AN Dm TRUPPEN 

T1IIJCht sich die Bemerkungen des Generalsekretllrs in bezog 
auf die Bereitstellung von Dienstleistungen an die Truppen 
durch Auftragnehmer vor Ort zu eigen; 

V 

TRANSPOIITABLE BEHELFSIJNTIlRKONFTB 

T1IIJCht sich die Bemerkungen des Generalsekretllrs ZU eigen; 

VI 

HANDBUCH FÜR OPERATIVB UNTERSTOTzUNG 

T1IIJCht sich die Absicht des Sekretariats ZU eigen, die 
Erstellung eines Handbucbs für operative Unterstlltzung 
abzuschließen. 

99. plentJrsltz;ung 
31. Mt.lrl.1995 

491235. FfnanzIenmg der OperatIon der Vereinten Natio
nen in Mosambik 

Die Generalversammlung, 
i 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Ober 
die Fmanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik" und des entsprecbenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen22, 

unter Hinweis auf Resolution 797 (1992) des Sicherheits
rats vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat die Operation 
der Vereinteu Nationen in Mosambik eingerichtet bat, sowie 
die danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat 

" A/48i94S und KlIrr.1. 
21 A/49/649 und Add.1 und 2. 
" A/491849. 

sowie unter Hinweis auf ihte Resolutionen 47 f224 A und B 
vom 16. März 1993 Ober die Fmanzierung der Operation und 
ihte darauffolgenden diesbezilglichen Resolutionen und 
Beschlllsse, zu1etzt Resolution 48/240 B vom 29. Juli 1994 und 
Beschluß 49/467 vom 23. Dezember 1994, 

erneut erkJilmuJ, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte früheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben für die Operation ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJcksichtigung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung soleber EinsJltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation mit 
den erforderlichen Finanzmi\teln auszustatten, damit sie ihten 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Operation der Vereinten Nationen in Mosmnhik per 
28. Februar 1995, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 62.83 I .938 US-Do1lar, und fordert alle 
Mitgliedstaaten, die es betrifft, nachdrUcklich auf, alles zu tun, 
um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck Ober die Finanzlage in 
bezug auf friedensichernde Tätigkeiten, insbesondere in bezug 
auf die Kostenerstattung an die truppen- und ausrilstung
stellenden Länder, infolge der verspliteten Entrichtung von 
Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitglied
staaten mit Beitragsrilckständen; 

3. fordert alle Mitgliedsfll!rten nachdriJcklich auf, alles zu 
tun, um die umgehende und volIstllndige Entrichtung ihrer 
veranlagten Beiträge für die Operation sicherzustellen; 

4. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Ober die späte 
Vorlage der Dokumentation, insbesondere des Haushaltsvoll
zugsberichts für den Zeitraum vom 1. Mai bis 15. November 
1994; 

5. gibt Ihrer Besorgnls'Ausdruck Ober die Venllgerungen 
bei der Bearbeitung und Erledigung von Anträgen auf Er
stattung der Kosten für von den truppenstellenden Staaten zur 
Verfügung gestellte kontingenteigene Ausrllstungsgegen
stände; 
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t sich den Bemerkungen und Empfeblungen im 
erntenden Ausschusses für Verwaltungs- und 

7. gibt ~ tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Umstand, Milgliedstaaten ihre veranlagten Beitrilge nicht 
umgehend vollständig entrichtet haben, dazu führen 
könnte, daß Sonderkonto für die Operation der Vereinten 
Nationen in osamhik nicht über genügend liquide Mittel 
verfllgt, um mlinen Verbindlichkeiten, nachzukommen, 
insbesondere waS die truppenstellenden Länder betrifft; 

8. . e ht den Generalsekretllr, alle Möglichkeiten zur 
Sicherstellun der umgehenden Knstenerstattnng an die 
truppenstell ,de~ Länder zu sondieren; 

9.: bese rßt, fiIr die Liquidation der Operation während 
des Zei vom 16. November 1994 bis 31. März 1995 auf 
dem Sonderk tel fiIr die Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik n J;letrag von iosgesamt 40 Millionen Dollar 
brutto (39. .300 Dollar netto) bereitzustellen, worin die 
gemäß Reso . qn 481240 B der Generalversamm1ung mit 
vorheriger . ung des Beratenden Ausschosses geneh-
migte Aus htigung von 25 Millionen Dollar einge-
schlossen ist; 

10. bese r,8t at4/enIem, als Ad-hoc-Regelung den Betrag 
von 40 Milli ned Dollar brutto (39.053.300 Dollar netto) für 
den Zeitraum vOJll16. November 1994 bis 31. März 1995 auf 
die Mitgli entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der versamm10ng vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Ve!isammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. De 1989, 45/269 vom 27. Angust 1991, 
46/198 A m ~.!l~ Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. D IfJ92 sowie ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezem 1993 geändert worden ist, wobei auf einen Teil 
dieses Betrag ,J!lImIich 13.529.400 Dollar brutto (13.209.200 
Dollar netto), den antei1mäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden· entfallenden Betrag, die Beitragstsbelle für 
das Jahr 1 4 gewandt wird und auf den Restbetrag. das 
heißt 26.470. ,Dollar brutto (25.844.100 Dollar netto) fiIr 
den Zei vo\n 1. Januar bis 31. März 1995, die Beitrags-
tsbelle für Jahr 1995', , 

, 

11. besc lie..\it ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) 00115. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der MitgIi im Steuerausgleichsfonds aus den für den 
Zeitraum vI. November 1994 bis 31. März 1995 gebil
ligten v hIlIgten Einnahmen aus der Personaiabgabe in 
Höhe von 9 6.700 Dollar auf ihre anteiligen Beitrilge nach 
Ziffer 10 hnen ist, wobei 320.200 Dollar davon 
antei1mäßig , am 31. Dezember 1994 endenden Zeit-
raum entf ubd der Restbetrag, das heißt 626.500 Dollar, 
auf den Zei ' vom 1. Januar bis 31. März 1995; 

~t, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
t ~erbrauchten Mitteln für die Operation für den 

Zeitraum vo 1.1 November 1993 bis 30. April 1994 in Höhe 
von 4.458. I D\>llar brutto (4.258.900 Dollar netto) auf ihre 
anteiligen Be träl!e noch Ziffer 10 anzurechnen ist; 

I 

13. bese ejJt m4JenIem, daß die Verfllgung über die 
Verm6gensw ·fier Operation auf der Grundlage der folgen
den in der iheFlge ihrer Wichtigkeit angefllhrten Grund-

sätze nnd Politiken erfolgt, und ersucht den GeneraIsekretär, 
dementsprechend mit der Verfllgung zu beginnen: 

a) alle Ausrilstongsgegeostiinde, die den Anforderungen 
anderer Operationeo der Vereinten Nationeo entsprechen und 
die knstenwirksam transportiert werden können, werden auf 
diese Einsätze übertragen oder für die Verwendung bei 
kilnftigen Einsätzen bereitgehalten; 

b) die sonstigen AusrUstungsgegenstlinde werden auf 
Ersuchen an Organisationeo der Vereinten Nationeo sowie an 
nationale nnd internationale nichtstsatIiche Organisationen 
übertragen, die bereits in Mosambik tätig oder im Begriff sind, 
eine Präsenz in Mosambik einzurichten, und ihr Wert wird 
dem Sonderkonto der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik entsprechend gutgeschrieben; 

c) alle verbleibenden Gegenstände, die nicht transportiert 
werden können, werden kommerziell "wie besehen" und am 
Ort im Einklang mit den standardisierten Verfahren der 
Vereinten Nationen verkauft; 

d) Vermögeoswerte oder AnIageo, die nicht demontiert 
werden können, einschließlich Flugplatzanlageo, werden der 
Regierung Mosambiks kostenlos übergeben; 

14. beschließt ferner, den Vorschlag des GeneraIsekretllrs 
anzunehmen. bestimmte Vermögeoswerte dem Minenrllum
programm kostenlos zu I!bergeben, wobei davon ausgegangen 
wird, daß sich ihr Thmsport nicht rentiert und daß sie nicht aus 
freiwilligen Bei1rilgen finanziert werden können; 

15. nimmt KenntnJsvon den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses in Ziffer 26 seines Berichts sowie davon, daß im 
Zuge der Erörterung des von der Generalversammhmg in ihrer 
Resolution 49/233 vom 23. Dezember 1994 erbetenen Berichts 
des GeneraIsekretärs, der bis spätestens zum 31. März 1995 
vorgelegt werden muß, erneut gepriIft werden wird, ob die 
Verfahren zur Bewertung und ÜlieIiragung der Kosten für die 
Vermögeoswerte der Operation praktisch durcbfDhrbar sind, 
und bekräftigt, daß jeder Beschluß über die Vorgeheosweise 
bei der Übeitragung der Kosten der Operation dementspre
chend gefaSt werden wird; 

16. ersucht den Generalsekretlir, der Generalversammlung 
im Rahmen des Haushaltsvollzugsberichts im zusammetthang 
mit der Liquidation der Operation bis zum 31. Juli 1995 einen 
weiteren Bericht über die Verfllgung über das Vermögeo und 
die Schulden der Operation vorzu1egen; 

17. bittet um freiwillige Bei1riIge für, die Operation in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den Ge
neralsekretlIr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
noch Bedarf eotsprechend dem von der Genera1versammlung 
in ihren Resolutionen 431!Z30 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 nnd 45/258 vom 3. Mni 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. ersucht den GeneraIsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustelleo, daß alle mit der Operation 
znsammenhängenden Tlitigkeihen der Vereinten Nationen unter 
der Aufsicht seines Sonderbeauftragten koordiniert und so 
effizieot und sparsam wie möglich sowie im Einldaag mit dem 
jeweiligen Mandat verwaltet werden, und in seinen Bericht 
über die F"manzierung der Operation auch Infonnationen über 
die in dieser Hinsicht getloffenen Vorkehrungen IInfmnehmen; 
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19. beschließt. in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
flbtfzigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Fmanzierung 
der Liquidation der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik" aufzunehmen. 

98. Plenarsitzung 
10. Mib7. 1995 

49/237. Fragen Im Zusammenhang mit dem Programm. 
haushaltsplan fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-
1995 

Die Generalversammlung 

I 

INSTITUT DER VBRBINTBN NATIONEN 
FÜR ABROSTUNGSFORSCHUNG 

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des GeneraJsekre. 
tärs23~ 

2. beschUeßt, die Höhe der zu Lasten des Instituts der 
Vereinten Nationen fiIr AbrDstungsforschung verbuchten 
Unterstfitzungskosten weiter zu verfolgen; 

11 

BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNOEN UND BEZOGE VON AMTs
TRÄGERN. Bm DENEN ES SICH NICIIT UM Sl!KRErARIATS
BEDIBNSTETE HANDEU': PENSIONSPLAN FÜR Dm MIT
GLIEDER DES IN'rnRNATlONALEN GmuClITSHOFS 

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs" 
und macht sich die entsprecbenden Bemerkungen und Emp
fehlungen des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" zu eigen; 

m 
ElNHErruCHE KoNFERENZDIBNSTB IN WIBN 

unter Hinweis auf ihre Resolution 441201 A vom 
21. Dezember 1989. in der sie sich der Auffassung des 
Generalsekretärs anschloß. daß eine einzige Konferenzbe.. 
treuungseinrichtung im Internationalen Zentrum Wien vom 
Gesichtspunkt der Kostenwirksamkeit aus betrachtet die idesle 
Lösung darsteIJen wlIrde. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 A und 
48/222 A vom 23. Dezember 1993. in denen sie die Notwen· 
digkeit der möglichst baldigen Schaffung einheitlicher Kon
ferenzdienste in Wien unterstrich, 

TlIJCh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die revidierten Voranschläge fiIr die Konferenzdienste in· 
W'lCD'" und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus
schusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen27. 

" NC.5I49IS7. 
24 NC.5I4918. 
" SIebeN49n1Addl1. 
" NC.5/49f24. 
27 N49n1Add9. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den venmscblag
ten Nettoerspamissen, die sich infolge der Schaffung der 
vorgescbJagenen einzigen Konferenzbetreuungseinrichtung in 
Wien insgesamt fiIr den Haushalt der Vereinten Nationen und 
den Haushalt der Organisation der Vereinten Nationen fiIr 
industrielJe Entwicklung ergeben; 

2. nimmt Kenntnis von den veransch1agten zusätzlichen 
Kosten in Höhe von 324.100 US-DoJJar netto. die sich infolge 
der vorgeschlagenen einzigen Konferenzbetreuunhtung 
in Wien fiIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 fiIr den 
Haushalt der Vereinten Nationen ergeben; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfeblungen in 
dem Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs
und Haushaltsfragen an; 

4. ersucht den Generalsekretär. mit der Schaffung der 
von den Vereinten Nationen verwalteten einheitlichen Konfe
renzbetreuungseinrichtung im Internationalen Zentrum Wien 
auf der Grundlage der folgenden Elemente und Kriterien zu 
beginnen: 

a) Übertragung der Dienstposten der Konferenzdienste 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung auf der Grundlage des derzeitigen StelJenp1ans 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung an die Vereinten Nationen mit Wirkung vom 
1. April 1995; 

b) Schaffung der einheitlichen Konferenzbetreunngsein
richtung unter den Haushaltskapiteln 25E.C (Konferenz- und 
Bibliotheksdienste, Wien) und 251 (Büro der Vereinten Na
tionen in Wien) im Rahmen der vorhandenen Finanzmittel. 
unter BerUcksichtigung der höheren Einnabmeu aufgrund der 
von der Organisation der Vereinten Nationen fiIr industrielJe 
Entwicklung erstatteten Kosten fiIr von den Vereinten Natio
nen bereitgestellte Dienste; 

c) Untersuchung der Ursachen fiIr den hohen Anteil an 
unbesetzten SteIJen in der Laufbahagruppe Höherer Dienst, 
bevor irgendein Vorschlag in bezog auf den StelJenplan fiIr die 
Konferenzdienste in Wien gemacht wird; 

d) Überprilfung im Rahmen seines Entwurfs des Pro
grnmmbmJsbaltsplans fiIr den Zweijahreszeitraum 1996-1997 
des Personalhedarfs fiIr die Konferenzbetreuung sowie des 
Organigramms der einheitlichen Konfereozdienste im Büro der 
Vereinten Nationen in Wien auf der Grundlage der neuesten 
Auftragsstatisti und der entsprechenden Leistungsnormen 
der Vereinten Nationen fiIr die Konferenzbetreuung, unter 
Berilcksichtigung der derzeitigen und zukiInftigen Anfnrderon
gen an die Konferenzbetreuung in Wien; 

5. ersucht den Generalsekretär mifJerdem. dringend 
kostenwirksame technologische Neuerungen fiIr die ein
heitlichen Konferenzdienste in Wien vorzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär ferner. weiterhin die 
Durchfllbrharkeit der Aus1agerung von Thilen der Konferenz
dienste am Amtssitz und an allen Dienstorten ZU prüfen. mit 
dem Ziel. im Programmhaushalt fiIr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 und in den darauffolgenden Haushalten weitere 
Kosteneinsparungen berbeizufflbren; 
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KMIULlI'!RUNG DER TÄTIGKI!lT.BN UNTBR DEN KAPI
WrAaTElLUNG WOO'SCHAFTS- UND SozIAL-

0N/lN UND GRUNDSATZPOL1TISC ANALYSE) 
luprABTElLUNG UNTERS'I'OTzUNGS- UND FOH
S1!J! FÜR Dm ENTwICKLUNG) DES PROGRAMM
fI\lR DEN ZWBDAHRESZE1TRAUM 1994-1995 GE
Lt)TION 48/228 ADER GENERALVERSAMMLUNG 

, 

nimmt IGeimtilis von dem Bericht des Generalsekretärs'". 

99. plenarsitzung 
31. Milrz1995 

der Vorrechte und lmmunItiIten der 
ten der Vereinten Nationen sowie der 

rorgaulsationen und der diesen verwandten 
lrga)JnIBIltionen 

Die Gene mJ~rsammlung, 
in Be tg/,ng ihrer fröheren Resolutionen über die 

Achtung der bltIlChte und Immunitliten der Bediensteten der 
Vereinten N . onen sowie der Sonderorganisationen und der 
diesen v dto/n Organisationen, 

mit Genu tu/,ng Kenntnis nehmend von der Verabschie
dung der Ko vdntion über die Sicherheit von Personal der 
Vereinten N . oJien und beigeordnetem Personal"', 

, 

1. Kbmtnü von dem Bericht des GeneralsekrettI 
über die Ach 'g der Vorrechte und Immunitliten der Bedien
steten der Vi • \en Nationen sowie der Sonderorganisationen 
und der di n v\'tWandten Organisationen30; 

2. be gt I die Zunahme der Gefahren, denen sich 
Personal der en.mten Nationen, DanleDtlich die Mitarbeiter 
von friede . chtmden und hUDlanitilren Einsälzen, sowie 
0rtskrIifte ge jlbersehen, und begrüßt in dieser Hinsicht das 
Interinstiunio eIJe Ad-hoc-'Ireffen über Sicherheitsfragen, das 
vom Sicher eitt)koordinator der Vereinten Nationen vom 
16. bis 19. Iai 11994 in New York einberufen werde, und 
fordert den i:rWaltungsauSlIChuß fDr Koordinierung nach
drücklich , den kooperativen interinatitutionellen Ansatz 
auszubauen, ~::e Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen inl ten System sicherstellen wird; 

3. beg~' die Mitteilung des Generalsekretärs über 
Streßbewälti 1 und die in Ziffer 10 dieser Mitteilung 
enthaltenen hläge und ersucht den Generalsekretllr, inl 
Z gF't dem Entwurf des Prognnnmhausbal1Splans 
für den Z 'J 'traum 1996-1997 erforderlichenfaIls 
Finanzierun sv hläge vorzulegen. 

99. Plenars/tvmg 
! 31. Milrz1995 

FIru~tirrnng der MIssIon der Vereinten Nationen 

Die Gene !il~ersammlung, 

, nach Be ung des Berichts des Generalsekretärs über 
die . gl der Mission der Vereinten Nationen in Haiti" 

.. Alc.sJ49 ,! I 

.. Rose 4;r" Anlage. 
" Alc.5149~ Kmr.! und Add.!. 
"Alc.5149 6. 
" Al49131 'und Kmr.!. 

Z1 

und des entsprechenden Berichts des Berstenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen33, 

unter Hinweis auf die Resolution 862 (1993) des Si
cherheitsrats vom 31. August 1993, mit welcher der Rat die 
Entsendung eines aus hllchstens dreißig Personen bestehenden 
Vorauskommandos gebillig\ hat, mit dem Auftrag, den Bedarf 
zu ermitteln und die mögliche Entsendung des ZivilpoIizei
und Militlirhilfeanteils der vorgeschlagenen Mission der Ver
einten Nationen in Haiti vorzubereiten, und mit der er be
schlossen hat, daß das Mandat des Vorauskommandos nach 
einem Monat abläuft, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 867 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1993, mit welcber der Rat 
die Einrichtung und sofortige Entsendung der Mission für 
einen Zeitraum von sechs Monaten genehmigt hat, mit der 
Maßgabe, daß eine Verlllngerung über fünfundsiebzig 'llIge 
hinaus nur nach einer Oberprofung durch den Rat erfolgen 
würde, der ein Bericht des GeneralsekrettI zugrunde zu legen 
ist, aus dem hervorgeht, ob bei der Durcbfflhrung der zwischen 
dem Präsidenten der Republik Haiti und dem Oberbefehls
haber der Streitkräfte Haitis am 3. Juli 1993 geschlossenen 
Vereinb~j! von Governors bland" und der inl Pakt von 
New York'" enthaltenen politischen Abmachungen maß
gebliche Fortschritte erzielt worden sind oder nicht, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 940 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 31. Juli 1994, mit weicher der Rat, tätig 
werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
die Mitgliedstaaten ermiIchtigt hat, eine multinationale 1iuppe 
unter einer vereinten Einsatzfilbrung zu bilden und in diesem 
Rahmen alle erforderlichen Mittel einzuse!zen, um die 
Ausreise der militlirischen Führungsspitze aus Haiti in 
Übereinstimmung mit der Vereinhsrung von Governors Island, 
die umgehende Rückkehr des rechtmllBig gewählten Prä
sidenten und die Wiederherstellung der rechtmäßigen Behflr
den der Regierung von Haiti zu erleichtern und ein sicheres 
und stabiles Umfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, 
welches die DurcbfObrung· der Vereinbarung von Governors 
bland erm6glichen würde, und mit welcher er die Aufstellung 
eines aus hllchstens sechzig Personen bestehenden Vor
IlIlSkI'mmandos, einschließlich einer Gruppe von Beobachtern, 
gebilligt hat, mit dem Auftrag, die entsprechenden Mecha
nismen für die Koordinierung mit der Multinationalen 1iuppe 
zu schaffen, die Überwachung der Einsätze der 1iuppe zu 
übernehmen, den Bedarf zu ermitteln und die Dislozierung der 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti nach Abschluß des 
Anftrags der Multinationalen Truppe vorzubereiten, 

unter Hinweis auf die Resolution 964 (1994) des Si
cherheitsrats vom 29. November 1994, mit welcher der Rat 
den Generalsekretllr ermiIchtigt hat, die Personalstlirke des 
Vorauskommandos der Mission schrittweise bis auf flInfhun
dert Personen zu erhöhen, um die weitere PlanunBder Mission, 
die Benennung der Bedingungen, die für den Ubergang von 
der Multinationalen Truppe gegeben sein müssen, und die 
Vorbereitung auf den tatsächlichen Übergang zu erleichtern, 
sowie Gute Dienste zur Eneichung der vom Rat in Resolution 
940 (1994) gebilligten Ziele zur Verfügung zu stellen, 

" Al49/869 • 
.. S/26063; siehe Ojfkftll Records uf the &curlty Cowrc/l, Forty-elghlh 

Year. Sllpplementjor July. August muI September 1993. 
" SI262'1I; siehe Ojfkftll &cords uf the &curlty Cowrc/l, Forty-elghlh 

Year. Supplementjor July. August muI September 1993. 
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sowie unter Hinweis auf die Resolution 975 (1995) des c) vor der O'bernabme von Verpflichtungen nach 
Sicherheitsrats vom 3D. Januar 1995, mit welcher der Rat den Abschnitt IV der Resolution 49/233 A der Generalversamm
Generalsekretllr ermächtigt hat, bis zu sechstausend Soldaten lung vom 23. Dezember 1994 die Zustimmung des Beratenden 
und neunhundert ZivilpoIizisten zu dislozieren, und das Ausschusses einzuholen; 
Mandat der Mission wn einen secbsmonaligen Zeitraum bis 5. bekriiftigt ihre Resolution 49/233 A, insbesondere 
zum 31. Juli 1995 verllingert hat, deren Abschnitt 11 betreffend kontingenteigene Ausrilstungs-

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/477 vom gegenstllnde, und nimmt zur Kenntnis, daß die derzeitigen 
23. Dezember 1993, ihre Resolution 48/246 vom 5. April ::::r:!~?~~""~~m. tatbder~on denfllr 
1994 und ihren Beschluß 49/468 vom 23. DezeTnber 1994 Ober """" ... uw ...... ~ .. ~_ 
die Finanzierung der Mission, von der Generalvmsammlung im Einklang mit ihrer Resolution 

erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
wn Ansgaben der Organisation handelt, die gemlIß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frDheren Beschlllsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fIlr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ansgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllcksichllgllllg der 'Iktsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten UIoder zur Leistung verbiiItnismliBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten UIoder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus ResoIution 1874 (8-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen Ver
antwortnng der Staaten. die ständige Mitglieder des Sicher
heitsrats sind, fIlr die F'manzierung solcher EinsJitze, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemlIß den entsprechenden Resolutionen des Sicher
heitsrats nachkommen kann, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage in 
bezog auf friedensicherode Tätigkeiten, vor a1lem was die 
Kostenerstatbmg an IrUppeostellende UIoder betrifft, infolge 
der versplIteten Entrichtung von Beiträgen durch die Mitglied
staaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit BeitragsrfIckst; 

2. fonfert alle Mitgliedstaatm nachdrilcklich azif, alles zu 
tun. wn sicherzustel1en, daß ihre veranlagten Beiträge fIlr die 
Mission der Vereinten Nationen in Haiti umgehend und 
vo11stiindig entrichtet werden, was zur operativen Wtrksamkeit 
der Mission beitragen wird; 

3. scldleßt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den im Bericbt des 
Beratenden Ausschusses aufgeworfenen diesbezf1glichen 
Fragen und ersucht das Sekretariat, 

a) die Arbeit der Generalversammlung und das Beraten
den Ausschusses zu erleichtern, indem es rechtzeitig ent
sprechende Berichte in allen Amtssprachen der Organisation 
bereitstellt und indem es angefonlerte ZusaIziJIformaten 
und ErkIllrungen rasch beibtingt; 

b) sich genauestens an die Bescball'ungsvorschriften zu 
halten; . 

49/233 A ZU dieser Frage ZU fassenden Beschluß nicht pri\judi
zieren; 

6. unterstreicht, wie wichtig die Koordioierung zwischen 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti, der interna
tionalen Zivllmission in Haiti und allen an der Durcbfilhruog 
des Hi1fsprogramms in Haiti beteiligten Organisationen und 
Organen ist, damit eine rationellere Verwendung der aus 
freiwilligen und veranlagten Beiträgen bereitgestellten Mittel 
erreicht wird und Doppelarbeit und Mittelverschwendung 
vermieden werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, alles Erforderliche zu 
veranlassen, wn sicherzustellen, daß die Mission so effizient 
und spamam wie möglich verwaltet wird; 

8. beschlleßt, auf dem in ihrem Beschluß 48/477 genann
ten Sonderkonto einen Betrag von 44.200 U8-Dollar brutto 
(42.500 Dollar netto) bereitzustellen, der gemlIß ihrer Resolu
tion481246 fIlrdenZeitraum vom 1. bis 31. Juli 1994 geoeh
migt und aufgeteilt wurde; 

9. beschließt aqIIerdem, fIlr den Einsatz der Mission 
wllbrend des Zeitraums vom 1. August 1994 bis zum 
31. Januar 1995 auf dem Sonderkonto eineo Gesamtbetrag von 
5.902.500 Dollar brutto (5.707.100 Dollar netto) bereit
zustellen, unter Einschluß des gemäß der Resolution 48/246 
fIlr den Zeitraum vom 1. August bis zum 31. Dezember 1994 
genebmigten und antei1mllßig aufgeteilten Betrages von 
221.000 Dollar brutto (212.500 Dollar netto), des vom 
Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 19. September bis 
zum 18. Dezember 1994 gemlIß der Resolution 48/229 der 
Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 genehmigten 
Betrages von 1.347.000 Dollar brutto (1.217.900 Dollar netto) 
sowie des vom Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis zum 31. Januar 1995 gemäß der 
Resolution 48/229 genehmigten rednzierten Betrages von 
4.334.500 Dollar brutto (4.276.700 Dollar netto); 

10. beschließtfemer, fIlr den Einsatz der Mission wIIbreod 
des Zeitraums vom 1. Februar bis zum 31. Juli 1995 auf dem 
Sonderkonto einen Gesamtbetrag von 151.545.100 Dollar 
brutto (149.579.700 Dollar netto) bereitzustellen, worin der 
vom Beratenden Ausschuß fIlr den Zeitraum vom 1. bis zum 
28. Februar 1995 gemäß der Resolution 48/229 genehmigte 
Betrag von 3.720.700 Dollar brutto (3.409.600 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

11. beschUeßt, als Ad-hoc-Regelung. den Betrag von 
151.545.100 Dollar brutto (149.579.700 Dollar netto) fIlr den 
Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Juli 1995 auf die Mit
gliedstaaten entsprechend der Z11!!ll11!mensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 
der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und 
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
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1 89,451269 vom 27. August 1991,461198 A 
vom 20. Dejrenjber 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und' ~ Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 geIin orden ist, und dabei die in Versammlungsre
solution 49/ 9 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte Beitrags
tabeIIe t1lr • I 1995, 1996 und 1997 zu berOcksichtigen; 

I 

12. bes mtJerdem, daß im Einklang, mit ihrer 
Resolution 3 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben ·tgliedstnnten im Steuerausgleichsfonds aus 
den t1lr die • on gebilligten veranschlngteu Einnnhmen aus 
der Perso in Höhe von 1.965.400 Dollar t1lr den 
Zeitraum v 1 Fehruar bis zum 31. Juli 1995 auf die anteili-
gen Bei Mitgliedstanten nach Ziffer 11 anzurechnen 
ist; 

ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
(26.700 Dollar netto) t1lr den Zeitraum 

septe\nber 1993 bis zum 31. Juli 1994 auf ihre 
e nach Ziffer 11 anzurechnen ist; 

cht den Generalsekretllr, bis Ende August 1995 
Hl\usJ1allsvloranschlllge vorzulegen, um der Geneml

Beschlußfassung lIber die endgJlltige Höhe 
den Zeitraum nach dem 31. Juli 1995 zu 

16. freiwillige Beiträge t1lr die Mission in Form 
von B sowie in Form von t1lr den Generalsekretär 
annehm enst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
ent8plec von der Geuemlversammlong in ihren Res0-
lutionen 4 ~om 21. Dezember 1988, 441192 A vom 
21. 1 89 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festge!egten 
Verfahren alten sind; 

I 

beB h. t, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
o in Haiti" in die vorläufige Thgesordnung 

Thgung aufzunehmen. 

99. P/enarsltvmg 
31. M/Jrd995 

Ffm~eruJllgder Beobaehtermlsslon der Vereinten 
In ThdsrblIdstan 

Die Gen~raE: 

ac!=~~g des Berichts des Generalsekretärs über 
F g der Beobachtennission der Vereinten 

hikistan36 und des entsprechenden Berichts 

des Berntendeu Ausschusses t1lr Verwaltongs- und IJansbal\s
fragen31, 

eingedenk der Resolution 968 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 16. Dezember 1994, mit der der Rat beschlossen bat, t1lr 
einen Zeitraum von bis zu sechs Moonten die Beobachter
missinn der Vereinten Nationen in 1ltdschikistan einzurichten, 
mit der Maßgabe, daß sie nur dann über den 6. Fehruar 1995 
hinaus weitergefilhrt werde, wenn der GenemIsekretär dem Rat 
bis zu diesem Zeitpunkt berichte, daß die Parteien übereinge
kommen seien, die am 17. September 1994 in Thheran 
unterzeicbnete Vereinbarung lIber eine vorläufige Waffenruhe 
und die Einstellung anderer feindseliger Handlungen an der 
tadschikisch-afghanischen Grenze und im Inneren des Landes 
t1lr die Dauer der Gespräche'" zu verliingern, und daß sich die 
Parteien weiter auf eine wirksame Waffenruhe, die nationale 
Aussöhnung und die Förderung der Demokratie verpflichteten, 

anerkennend, daß es sich bei den Kosten der Beobachter
mission um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitgliedstnnten zu tragen sind, 

sowie in der Erw/Jgung, daß zur Deckung der Ausgaben t1lr 
die Beobachtermission ein anderes Verfahren anzuwenden ist 
als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen, 

unler Berllcksichtlgung der 'IlItsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Lllnder zur Leistung vethllltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickelten LIInder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenkder sich aus Resolution 1874 (S-IV) derGeueml
versammlung vum 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stlindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, t1lr die F'manzierung solcher Ejns!ltze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. achließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Berntenden Ausschusses t1lr Verwaltongs- und 
Hausha1tsfragen an; 

2. ersucht den Generalsekretllr, alles Erforderliche zu 
veranIassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtermission 
der Vereimen Nationen in Thdscbikistan so effizient und 
sparsam wie möglich verwaltet wird; 

3. jimJert alle Mitgliedstaaten 1/QChdrlJcklich mif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge flIr die 
Beobachtermission vollstlindig und pfInktIich entrichtet 
werden; 

4. beschließt, auf dem Sonderkonto t1lr die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in 1ltdschikistan t1lr den 
Einsatz der Beobachtermission wiibreud des Zeitraums vom 
16. Dezember 1994 bis zum 26. April 1995 einen Betrag von 
3.251.200 US-DoUar brutto (3.123.600 Dollar netto) bereit
zustellen, worin der gemäß Ziffer 1 a) der Resolution 48/229 

" Al49J868. 
,. S/1994Il11l2, Anhang I; _ OjJicial_rds oflhe SecurlIy Coundl, 
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der Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 Ober un
vorhergesehene und außergewöhnliche Ausgaben fIlr den 
Zweijahreszeitramn 1994-1995 genehmigte Betrag von 
1.759.700 Dollar brutto (1.711.800 Dollar netto) und der mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses gemäß 
Abschnitt IV Ziffer 2 der Versammlungsresolution 49/233 A 
vorn 23. Dezember 1994 geneIunigte Betrag von 651.600 Dol
lar brutto (611.600 Dollar netto) eingeschlossen sind; 

5. beschließt flI4IJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 3.251.200 Dollar brutto (3.123.600 Dollar netto) 
fIlr den Zeitramn vom 16. Dezember 1994 bis zum 26. April 
1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammenset
zung der Gruppeu aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung vom 1. MiIrz 
1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutio
nen 441192 B vorn 21. Dezember 1989, 45/269 vorn 
27. August 1991, 46/198 A vorn 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Thil dieses Betrages, nämlich 394.100 Dollar brutto 
(378.600 Dollar netto), den anteiImlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitramn entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle fIlr das Jahr 19944 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 2.857.100 Dollar brutto (2.745.000 
Dollar netto) fIlr den Zeitramn vorn 1. Januar bis einscbIielllich 
26. April 1995, die Beitragstabelle fIlr das Jahr 1995'; 

6. beschließt ferner, daß im EinklAng mit ihrer Resolu
tion 973 (Xl vom 15. Dezember 1995 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaateo im Steuerausgleichsfonds aus den fIlr den 
Zeitramn vom 16. Dezember 1994 bis einschließlich 26. April 
1995 gebilligten veranschlagten Einnabmeo aus der Personal
abgabe in Höhe von 127.600 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 5 anzurechnen ist, wobei 15.500 Dollar 
der Betrag ist, der anteilmäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitramn entlliIlt und der Restbetrag, das heißt 
112.100 Dollar, der auf den Zeitramn vom 1. Januar bis ein
schließlich 26. April 1995 entfallende Betrag; 

7. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission Ober den 
vom Rat in seiner Resolution 968 (1994) genehmigten Zeit
raum hinaus ZU ver1llngern, fiIr den weiteren Einsatz der Be
obacbtermission während des Zeitramns vom 27. April 1995 
bis zum 30. Juni 1996 den Betrag von 1O.000.200.DolIar 
brutto (9.547.000 Dollar netto) zu bewilligen, der mir einem 
Satz von monatlich 717.400 Dollar brutto (681.900 Dollar 
netto) nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema zu 
veranlagen ist; 

8. bittet um freiwillige Beiträge fIlr die Beobschter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form·von fIlr den 
Geoeralsekretär annehmbaren Dienst,. und Sachleistungen die . ' Je nach Bedarf entsprechend dem von der Geoeralversamm-
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

9. beschließt, den Punkt "FInanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Tadschikistan" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer fflnfzigaten Thgong auf
zuneIunen. 

99. Pienarsitvmg 
31. Mtb7,I995 

49/241. ZgJj!ugg einer HeImkebrbeIhlIfe an BedJ""sMe, die 
In Ihrem Heimatland leben, jedoch an einem 
Dienstort Im Ausland tIitlg sind 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Geoeralsekretllrs Ober 
die Zahlung einer Heimkehrbeihilfe an Bedienstete, die in 
ihrem HeimatIand leben, jedoch an einem DieDStort im 
Aus1and tlItig sind", 

unter Hinweis auf Abschnitt ll.D ihrer Resolution 481224 
vom 23. Dezember 1993 Ober das gemeinsame System der 
Vereinten Nationen, worin sie die Kommission fIlr den 
internationalen 6ffentlichen Dienst ersucht bat, die Verfa1mms.. 
weisen der Organisationen des gemeinsamen Syatems der 
Vereinten Nationen hinsichtlich der Gewährung von Auslands
vergOnstigongen an Bedienstete weiter zu untersuchen, die in 
ihrem Heimatland leben, jedoch an einem Dienstort im 
Ausland tlItig sind, mit dem Ziel, die Verfahrensweisen der 
OIganisationen mit denen der Vereinten Nationen in Einklang 
zu bringen, und der Geoeralversammlung auf ihrer einund
fllnfzigsten Thgong dazu Empfehlungen vorzulegen, 

im HInbUck auf den Beschluß des Verwaltungsgerlchts der 
Vereinten Nationen in Urteil Nr. 656, Kremer, Gormlon, 

1. bekriiftlgt ihren Beschluß, wonach die Heimkehrbei
hilfe und andere Aus1andsvergllnstigongen Bediensteten 
vorbehalten sind, die in einem anderen Land als ihrem Heimat
land sowohl arbeiten als auch leben; 

2. blll1gt die in der Anlsge zu dieser Resolution entbaIte
nen Änderungen des Persona1statuts der Vereinten Nationen; 

3. beschlleß/, die Frage des Anspruchs auf eine Heim
kehrbeihilfe und andere Auslandsvergilnstigongen von 
Bediensteten, die in ihrem Heimatland \eben, jedoch an einem 
Dienstort im Ausland tlItig sind, auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung im Lichte des in Abschnitt ll.D ihrer Resolution 
48/224 angeforderten Berichts der Kommission fIlr den 
internationalen öffentlichen Dienst erneut zu prf1fen. 

ANLAGE 

100. Pienarsitvmg 
6. Aprtll995 

Änderungen des PersonalstatuCs der Vereinten Nationen 

Artikel I!! 

GehOlter und domit zusammenhlJngende Zulagen 

In Artikel 3.2 a) ist der erste Satz durch den folgenden 
Wortlaut zu ersetzen: 

"ArtIkel 3.2: a) Der Generalsekretär legt die Moda1itllten 
und Bediogungen fIlr die Gewährung einer Erziehungsbei
hilfe an einen Bedienateten fest, der außerhalb des Landes 
lebt, das anerkanntennaßen sein Heimatstaat ist, und der 
auch seinen Dienst außerbaib seines anerkannten Heimat
staates versieht und dessen unterhaltsberechtigtes Kind 

" AfC.!jf49/59. 



vollzeitlic e Schule, Universitlit oder ähnliche 

!anertil,' :~=1' ~htung besucht, die nach Auffassung des ue dem Kind die Wtederanpassung im 
Heimatstaat des Bediensteten erleichtern 

wird." 

ArtIkel V 

rlaub und Sonderurlaub 

h folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Anspruchsberechtigten Bediensteten wird 
. JaIrre ein Heimaturlaub gewllbrt. Im Falle 
g an eigens bezeichneten Dienstorten mit 
• 'gen Lebens- und Arbeitsbedingungen ist 
htigten Bediensteten der Heimaturlaub 
alle zwölf Monate zu gewähren. Keinen 
Heimatur1aub hnben Bedienstete, deren 

offizieller Di oder deren gewöhnlicher Wohnsitz 
während Tätigkeit fftr die Vereinten Nationen sich in 
ihrem H . befindet." 

I g NzumPent»l4lstatut 

Helmkehrbe/htlfe 

folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

, zu deren Repatriierung die Organisation 
is nnd die zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens 

aufgrund ihrer Tätigkeit fftr die Vereinten 
I~mwb des Staates leben, dessen staats-

brbeihi1fe. Bedienstete, die fristlos ent1as
, halten jedoch keine Heimkehrbeihilfe. Der 

die Gewährung einer Heimkehrbeihilfe ist 
geg$ßn, wenn der anspruchsberechtigte Bedien

Land des Dienstortes in ein anderes Land 
. e Bedingnngen und Begriffsbestimmungen 
Ansp.ruchsberechtignng nnd den erforderli
der Übersiedlung werden im einminen vom 
festgelegt' 

1D8J\tzh1rw1Jl des internationalen Gerlcltts zur 
TD',-D der Verantwortllclten fiIr die seit 1991 

eltsgebiet des cltemallgen Jugoslawien 

~~=~seh=wenm Verstllße gegen das humani. tIire t 

A 

Die Gene Illv rsammlung, 

in Anen g der Notwendigkeit eines raschen Be-
schlll8SeS 11 n Fmanzierungsmodus des Internationalen 
Gerichts zur Ver:Il gnng der Verantwortlichen fftr die seit 1991 
im Hohei~bie des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Vi~ gegen das humanitlite Völkerrecht, 

1. trifft de Beschluß, ihre Prüfung der Frage der 
Finanzierung Internationalen Gerichts zur Verfolgnng der 
Verantwort1i h fftr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ebemaligen J 1awien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humani ölkerrecht auf ihrer wiederaufgenommenen 

'gs 'Thgung im Juni 1995 fortzusetzen, um 

2S 

splitestens bis zum 14. Juli 1995 einen Beschluß lIber alle noch 
offenen Fragen, insbesondere llber den Finanzierungsmodus, 
zu treffen; 

2. beschließt, den Generalsekretär zu ermäcbtigen, fftr 
den Zeitraum vom 15. Apri1 bis zum 14. Juli 1995 VeJ'o 
pflichtongen in Höhe eines zusIItzlichen Betrages von 
7.095.000 US-Dollar einzugclten, um dem Gericht die Fortset
zung seiner Tätigkeit bis zum 14. Juli 1995 zu ermöglichen, 
unbescbadet der von der Generalversammlung gegebenenfalls 
getIoffenen Beschlilsse zum FllUlllZierungsmodns des Gerichts. 

B 

Die Genenlllversammlung, 

101. Plenarsitzung 
13. Aprlll995 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/235 vom 
14. September 1993 und 481251 vom 14. April 1994, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 49/471 A vom 
23. Dezember 1994, mit dem sie den Generalsekretilr ermäch
tigt hat, zns/!tzliche Verpflichtungen in Höhe von 7 Millionen 
US-Dollar einzugclten, um es dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen fftr die seit 1991 im Hobnits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitlite Völkerrecht zu ermöglichen, 
seine Tiitigkeit bis zum 31. MlIrz 1995 fortzusetzen, unbeschn
det etwaiger Beschllisse der Versammlung zu haushalts- und 
verwaltongstechnischen Angelegenheiten sowie zum Fi
nanzierungsmodus, 

feststellend, daß eine sichere und stnhile Finanzierung des 
Internationalen Gerichts gewährleistet sein muß, damit es seine 
Rolle in vollem Umfang nnd wirksam erflIlIen kann, 

1IfJCh Behandlung des Berichts des Genera\sekretllrs llber 
die Finanzierung des Internationalen Gerichts'" und des 
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses fftr 
Verwa1tongs- und Haushaltsfragen41

, 

1. schlUifJt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ansscbusses fftr Verwa1tongs- und Haushalts
fragen an; 

2. beschließt, bis zu einer weiteren Prüfung der Frage 
durch den Beratenden Ausschuß im Znsamme1lhnng mit den 
Haushaltsvoranschlligen fftr das Internationale Gericht zur 
Verfolgnng der Vemntwortlichen fftr die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ebemallgen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitlite Völkerrecht fftr den Zwei
jahteszeinaum 1996-1997 und vorbebaltlich des Abschlll8SeS 
des Neueinstofungsprozesses die drei Dienstposten leitender 
Ermittlungsbeamter zu genehmigen, die die Aufgabe hnben, 
aufboher Ebene unnhblingige Ermittlungen durchzufllhren und 
die neun Ermittlungsgruppen in der Anklagebehörde zu 
beaufsichtigen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr, den Personalbedarf fftr 
die e1ektronlschen Unterstiltzungs- und KpmnmniJcationsdien-

.. NC.5!49/42. 
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ste in der Kanzlei zu überprüfen, um sicherzustellen, daß ihre 
Orgauisationsstruktur den von ihr wahrzunehmenden Auf
gaben entspricht; 

4. erklilrt erneut, daß Fragen der Geschäftsordnung und 
der Beweisregeln des Internationalen Gerichts vom Interna
tionalen Gericht zu entscheidende Angelegenheiten sind; 

5. ersucht den Generalsekretllr, im Zusammenhang mit 
der nlichsten Hausbaltsvorlage flIr das Internationale Gericbt 
zuslItzliche Angaben über die Kosten einer unentgeltlicben 
Bereitstellung von Rechtsberatung vorzulegen, wie in Ziffer 30 
des Berichts des Berstenden Ausscbusses angeführt; 

6. ersucht den Generalsekretär f114ßerrkm, im zlIsammom
hang mit der nlichsten Hallsbaltsvorlage flIr das Internationale 
Gericbt Informationen und/oder Vorschläge betreffend die 
langfristigen Erfordernisse flIr die Vollstreckung der Straf
urteile und den Zeugenscbutz vorzuIegen; 

7. ersucht das Internationale Gericbt und den Interna
tionalen Gerichtshof, im Hinblick auf Einsparungen bei den 
Verwaltungsdiensten die Verhandlungen über gemeinsame 
Verwaltungsvorkebrungen fortzusetzen; 

8. ersucht das Internationale Gericbt, Leitlinien flIr die 
Inanspruchnahme und den Einsatz von Sachverständigen in 
den Kammern zu erarbeiten; 

9. steIltIesr, daß der geschlitzte Mittelbedarf flIr Zah
lungen an den Gaststaat flIr die Hafteinrichtungen flIr die 
Angeklagten im Zweijabreszeitraum 1994-1995 den tatsächli
chen F'lXkosten und den geschlitzten varinblen Kosten ent
spricbt; 

10. betont, daß darauf zu acbten ist, daß die Einstellung 
von Personal flIr das Internationale Gericbt in genauer Obei
elnstimmung mit dem Persona1statut und der Personalordnung 
der Vereinten Nationen sowie unter Berücksichtigung der 
Artikel 8, 100 und 101 der Charta der Vereinten Nationen 
erfolgt und daß das Internationale Gericbt Berster und Sach
verständige auf möglichst breiter geographischer Grundlage 
heranzieht; 

11. dankt den Regierungen und sonstigen Stellen, die 
freiwillige Beiträge flIr das Internstionale Gericbt bereitgestellt 
haben; 

12. bittet die Mitgliedstaaten und andere in Betracht 
kommende Stellen, weitere flIr den Generalsekretllr annehm
bare freiwillige Beiträge flIr das Internationale Gericbt 
bereitzustellen; 

13. ersucht den Generalsekretär, genaue Leitlinien 
betreffend die Bedingungen fIIr die Annahme von Beiträgen 
und die Verwendung von Mitteln flIr das Internationale 
Gericbtberauszugeben; 

14. ersucht den Generalsekretär f114ßerrkm, in könftige 
Haushaltsvorlagen flIr das Internationale Gericht Informatio
nen über in Form von Geld- oder Sachleistungen bereit
gestellte freiwillige Beiträge und Angaben über deren Zweck
bestimmung aufzunehmen; 

15. erklilrt erneut, daß die Annahme von freiwilligen 
Beiträgen in Form von Sachleistungen oder Personal sowie 
von freiwilligen finanziellen Beiträgen mit der Notwendigkeit 

vereinbar sein muß, jederzeit die Unpartei1ichkeit und Un
ahhllngigkeit des Internationalen Gerichts zu gewllbrleisten, 
und daß solche Beiträge als Ergänzung zu den veranlagten 
Beiträgen anzusehen sind; 

16. ersucht den Generalsekretär, in seinen nlicbsten 
Bericht über das Internstionale Gericbt detaillierte Informatio
nen über die Annahme und die Verwendung von freiwilligen 
Beiträgen, insbesondere in Form von Sachleistungen oder 
Personal, gemllß Ziffer 15 aufzunehmen; 

17. bekr4ft1gt, daß es gemäß Artikel 17 der Charta der 
Generalversammlung obliegt, den Haushaltsp1an der 0rganisa
tion und die Aufteilung ihrer Ausgaben auf die MitgliOOstasten 
zu prüfen und zu genehmigen; 

18. verleiht erneut Ih1IIr Besorgnis dmlJber Ausdruck, daß 
die dem Sicberheitsrat vom Sekretariat gegebenen Ratschläge 
hinsicbtlicb des F'manzierungsmodus des Internationalen 
Gericbts die in Artikel 17 der Charta festgelegte Rolle der 
Generalversammlung nicht berücksichtigt haben; 

19. erklilrt erneut, daß die Ausgaben des Internationa1en 
Gerichts aus zuslItzlichen Mitteln auf der Grundlage der 
venmlagten Beiträge zu bestreiten und durch ein eigenes 
Sonderkonto außerhalb des ordentlicben Haushalts zu fi
nanzieren sind; 

20. beschUeßt, auf dem in Resolution 471235 der General
versamm1ung genannten Sonderkonto flIr das Internationale 
Gericbt flIr den Zeitraum vom 1. Januar 1994 bis zum 
31. Dezember 1995 einen Betrag von insgesamt 43.991.600 
US-Dollar brutto (39.095.900 Dollar netto) bereitzustellen, 
worin die Ausgabe- beziehungsweise Verpflichtungsermllchti
gung von 26.175.000 Dollar gemäß den Versamm1ungs
resolutionen 481251 vom 14. April 1994 und 49/242 A vom 
13. April 1995 und den Versamm1ungsbeschlÜ8sen 49/471 A 
und B vom 23. Dezember 1994 und 6. April 1995 sowie der 
1993 verbraucbte Betrag von 276.200 Dollar eingeschlossen 
sind; 

21. beschließt ll14fJerrkm, als Ad-hoc- und Ausnahme
Regelung, daß die Mitgliedstaaten auf ihren jeweiligen Anteil 
an den Guthaben aus früheren Haushalten der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen in einer Gesamtböbe von 21.995.800 
Dollar brutto (19.547.950 Dollar netto) verzicbten und 
infolgedessen einer Anhebung der veranlagten Beiträge flIr 
einen künftigen Haushaltszeitraum der Truppe um einen 
Betrag in gleicher Höbe zuatimmen, der von dem gemäß 
Resolution 461233 der Generalversamm1ung vom 19. März 
1992 geschaffenen Sonderkonto flIr die Truppe auf das 
Sonderkonto flIr das Internationale Gericbt zu überweisen 1st; 

22. beschließt lerner, den Betrag von 21.995.800 Dollar 
brutto (19.547.950 Dollar netto) flIr den Zeitraum vom 
!.Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 anteilmllßig auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei auf einen ThiI dieses 
Betrages, nämlich 6.130.350 Dollar brutto (5.528.100 Dollar 
netto), den antei1mäßig auf den um 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die Beitragstabelle flIr 
das Jahr 19944 angewandt wird und auf den Restbetrag, das 
beißt 15.865.450 Dollar brutto (14.019.850 Dollar netto) flIr 
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1995, die 
Beitragstabelle flIr das Jahr 1995'; 

23. beschUeßt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 



Mitj~-tjm_1m Steuerausgleichs aus den fiIr das 
. bt gebiI1igten 'I'C1'II!IllChI Einnahmen 

PerlIO\m~:abe in Höhe von 2.447.850 Dollar fiIr den 
1. anuar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 auf 

. der MitgJiedstaaten nach Ziffer 22 
obei 602.2S0 Dollar nnteiImIIßig auf den sm 

'zeJIllhIF 1994 endenden Zeitrnum entfallen und der 
""" I.."...· t 1.845.600 Dollar, auf den Zeitrnum vom 

31. Dezember 1995; 

GeneraIsekretiI diese Mittel mit einem 
~:samkeit und Effizienz zu verwalten; 

25. besc , daß die fiIr das in Ziffer 19 gennnnte 
Sonderkonto willigenden Mittel fiIr den Zweijabreszeit-
raum 1996- 9 ,deren Höhe wIIhrend ihrer fIInfzigsten 
Tagunmig~:t~:ist, ehenfalls auf die in den Ziffern 21 und 
22 VOI eise zu finanzieren sind; 

26. e Oeneralsekretllr, sm Ende eines jeden 
Zweijalm~\Im\ms.lIPgleslells aber im Mai 1996 beziehungs
weise im 998, einen HaushaltsvoDzugsbericht vor
zulegen; 

27. besc t, den Fmaozierungsmndus des interna
tionalen GerlF~ auf ihrer zweinndfllnfzigsten Thgung zu 
iIberpriIfen; 

OeneraIsekretII, bis zum 30. November 
~s4Jili~e fiIr den Mittelbedarf des lnternationa1en 

weijahreszeitraum 1996-1997 vorzulegen; 

29. bese iJ' in die vorlllnfige 'Thgesordnung ihrer 
fiInfzigsten g den Punkt "F'maozierung des Interna-
tionalen Gerl bts Verfolgung der Verantwortlichen fiIr die 
seit 1991 . 'tsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen T Verstöße gegen das humanltiire Völker-
recht" v gen. 

106. Plenmsitomg 
20. Juli 1995 

491245. ~;~: der Beobaddeiwlsslonder Vetelnten 
N fDr Irak und Kuwaft 

Die Gene ulv rsammJung, 

.~g des Berichts des Cleneralsekretl iIber 
der Beobachtermission der Vereinten 
und KnwaIt" und des entsprechenden 

e;~~~~ Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 

unterH 
daßZIß' 
anderes Vi 
Ausgaben 

auf ihre frtlheren BeschlUsse dshin gebend, 
der Ausgaben fiIr die Beobschlermission ein 

anzuwenden ist als ZIß' Deckung der 
• hen Haushalts der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 451260 vom 3. Mai 
1991 iIber die Finanzierung der Beobachtennlssion sowie auf 
ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 48/242 vom 5. April 1994, 

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluß 49/477 vom 
31. März 1995, 

erneut erkliJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachlermission wn Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemllß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Berllcksichtlgung der 'ThIsache, daß die wirtscbaftlich 
weiter entwickelten Länder ZIß' Leistung verblIJtnismllBlg 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Genera1-
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmaozierung solcher Bin!!l!tzc, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes fiIr die erheblichen 
freiwilligen Beitrllge, welche die Regierung Knwaits fiIr die 
Beobschtermission geleistet hat, und fiIr die Beitrllge anderer 
Regierungen, 

eingedenk dessen, daß es unerläßIich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemllß den entsprechenden Resoln
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nJmmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge fiIr die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fiIr Irak und 
Knwait per 12. Juni 1995, einschließlich der ausstehenden 
Beitrllge in Höhe von 27.668.567 US-DoUar; 

2. dankt der Regierung Knwaits emeutfilr den Beschluß, 
ab 1. November 1993 zwei Drittel der Kosten der Beobachter
mission zn bestreiten; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Bemtenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
HanshaItsfragen an; 

4. ersucht den Oeneralsekretllr, a1les Btforderliche zu 
venml_. wn sicherzustellen, daß die Beobachtetmission so 
efl:'izient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

5. fonlert alle M'ttgJiedSIaateD nachdrIlcklich rlI4f, a1les zu 
ton, wn sicherzustellen, daß ihre veran1agten Beitrllge flIr die 
Beobachtermission wngebend und in voller Höhe entrichtet 
werden; 

6. bewilligt den Betrag von 33 Millionen Dollar brutto 
(31.876.800 Dollar netto) fiIr die Anfrechterhaltnng der 
Beobachlermission wllhrend des Zeitraums vom 1. Mai bis 
zum 31. Oktober 1994, wobei zwei Drittel dieses Betrages, 
also 21.251.200 Dollar, aus freiwilligen Beitrllgen der Regie
rung Kuwaits finanziert werden; 

7. beschließt, fiIr die Anfrechterbaltung der Beobachter
mission wIIhrend des Zeitraums vom 1. Mai bis zum 
31. Oktober 1994 auf dem in Resolution 451260 der General
versammlung gennnnten Sonderkonto den von der Versamm-
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lung in Ziffer 17 ihrer Resolution 48/242 genehmigten Betrag 
von 11.748.800 Dollar brutto (10.625.600 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

8. beschlUifJt tl14Perdem, als Ad-hoc-Rege1ung, den 
Betrag von 11.748.800 Dollar brutto (10.625.600 Dollar netto) 
antei1mäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen, worin der 
bereits gemäß Ziffer 17 der Resolution 48/242 der Generalver
sammlung anteilmäßig aufgeteilte Betrag von 11 Millionen 
Dollar brutto (9.876.800 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

9. beschUeßt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15, Dezember 1955 die den Mitgliedstaaten 
unter Anrechnung auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 8 
bereits gutgeschriehenen BetrIige in Höhe von insgesamt 
1.123.200 Dollar ihr jeweiliges Guthaben im Sleuerausgleichs
fonds aus den fiIr die Beobachtermission gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Persona1abgabe fiIr den 
Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 1994 darstellen; 

10. bewlU/gt den Betrag von 43 Millionen Dollar brutto 
(41.279.200 Dollar netto) fiIr die AufrechterhaItung der 
Beobachtermission wlIhrend des Zeitraums vom 1. November 
1994 bis zum 30. Juni 1995, wobei zwei Drittel dieses Betra
ges, also 27.519.500 Dollar, aus freiwilligen Beiträgen der 
Regierung Kuwaits finanziert werden; 

11. beschließt, den Betrag von 15.480.500 Dollar brutto 
(13.759.700 Dollar netto) bereitzusteJlen, der einem Dritte1 der 
Kosten fiIr die AufrechterhaItung der Beobachtermission 
wlihrend des Zeitraums vom 1. November 1994 bis zum 
30. Juni 1995 entspricht, worin der gemllß Ziffer 18 der 
Resolution 48/242 der Generalversammlung und ihrem 
Beschluß 49/477 genehmigte und anteilmäßig aufgeteiIte 
Betrag von 9.133.600 Dollar brutto (8.m.900 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

12. beschUeßt fl14Perdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerOcksichtigung des gemllß Ziffer 18 der Resolution 48/242 
der Generalversammlung bereits anteilmiißig auf die Mitglied
staaten aufgeteilten Betrages von 9.133.600 Dollar brutto 
(8.777.900 Dollar netto) den Betrag von 6.346.900 Dollar 
brutto (4.981.800 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 
1. November 1994 bis zum 30. Juni 1995 auf die Mitgliedstaa
ten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen auf
zuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolmionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 461198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 
1993 geändert worden ist, und dabei die in der Versamm
lungsresolution 49119 B vom 23. Dezember 1994 festgelegte 
BeitragstabeUe fiIr die Jahre 1995, 1996 und 1997 zu berück
sichtigen; 

13. beschUeßt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 dss jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den ver
anschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 1.365.100 Dollar, die fiIr den Zeitraum vom 
1. November 1994 bis zum 30. Juni 1995 gebilligt worden 
sind, auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 12 anzurechnen ist; ! 

14. beschUeßt, den jeweiligen Anteil der Mitgliedstaaten 
an einem Drittel der nicht verbrauchten Mittel fiIr den Zeit
raum vom 1. November 1993 bis zum 31. Oktober 1994 in 
Höhe von 1.237.600 Dollar brutto (1.065.900 Dollar netto) auf 
ihre anteiligen Beiträge fiIr den Zeitraum vom 1. November 
1994 bis zum 30. Juni 1995 anzurechnen und dabei den den 
Mitglioostaaten unter Anrechnung auf ihre anteiligen Beiträge 
fiIr den Zeitraum vom 1. November 1994 bis zum 31. März 
1995 bereits gutgeschriebenen Betrag von 2,6 Millionen Dollar 
zu berUcksichtigen, wobei der Rest der nicht verbrauchten 
Mittel der Regierung Kuwaits gotzuschreiben ist; 

15. bew/U/gt den Betrag von 60 Millionen Dollar brutto 
(57.386.000 Dollar netto) fiIr die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission vom 1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1996, 
wobei zwei Drittel dieses Betrages, also 38.257.300 Dollar, aus 
freiwilligen Beiträgen der Regierung Kuwaits finanziert 
werden, vorbehaltlich einer Überpr!ifung durch den Si
cherheitsrat in bezug auf die Frage der Beendigung oder 
FortflIhrung der Beobachtermission; 

16. ermlJchtlgrden Generalsekretllr, filrden Zeitnmm vom 
1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1996 Verpflichtungen in Höhe 
von 1.811.900 Dollar brutto (1.594.100 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen, was einem Drittel der Kosten fiIr die 
Aufrechterhaltung der Beobachtermission entspricht, und 
genehmigt die antei1mäBige Aufteilung dieses Betrages im 
Einklang mit dem in dieser Resolution festgelegten Schema, 
wobei die übrigen zwei Drittel in Höhe von 3.188.100 Dollar 
aus freiwilligen Beiträgen der Re;ierung Kuwaits zu fi
nanzieren sind, vorbehaltlich der Uberprüfung durch den 
Sicherheitsrat; 

17. blnet um freiwillige Beiträge fiIr die Beobachfero. 
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den 
GeneraIsekretlI annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt, in die vorlliufige Thgesordnung ihrer 
fünfzigsten Thgung unter dem Punkt "Finanzierung der 
Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats" den Unterpunkt "Beobachtermission der 
Vereinten Nationen fiIr Irak und Kuwait" aufzunehmen. 

105. Plenarsitvmg 
12. Juli 1995 

491246. Fbumzlerung der Beobachtermfsslon der Vereinten 
Nationen In EI Snlvador 

DIe Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador .... und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

UTIler Hinweis auf die Resolution 693 (1991) des Si
cherheitsrats vom 20. Mai 1991, mit der der Rat die Be-

.. A/49/S18/Add.1. 
" A/49/4581Add.l und Add.lIKmr.1. 



Reso1ntfnnen - FibIfter Aussdmß 

temrissjon der Vereinten Nationen in m Salvador 
und die Ratsresolution 129 (1992) vom 
• t der der Rat das Mandat der Beobachter-

'~T'-T und ausgeweitet bat, sowie auf die danach 
lutionen, mit denen der Rat das Mandat 

f'rlä)llgertbat, zuletzt Resolution 961 (1994) vom 

r lnweis auf ihre Resolutionen 471Z23 vom 
16. März 19 3 d 47/234 vom 14. September 1993 sowie 

mission, 

4 i468 A vom 23. Dezember 1993 und 49/405 
1994 über die Finanzierung der Beobachter-

~e~~~;~ daß es sich bei den Kosten der Be
tf on Ausgaben der Organisation handelt, die 

17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
. n zu tragen sind, 

e auf ihre friIheren Beschlüsse dahin gehend, 
der Ausgaben der Beobachtermissinn ein 

r1=~anzuwenden ist als zur Deckung der 
eh • chen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter B htlgung der Thtsache, daß die wir1schaftlich 
weiter entwi ke ten Länder zur Leistung verhliJtnismäRig 
größerer Bei in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger eo Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sin einem solchen Einsatz beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
verssmmlun v m 27. Juni 1%3 ergebenden besonderen 
Verantwo Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherhei t1lr die Fmanzierung solcher Einslitze. . 

n, daß es unerläßlich ist, die Beobachtet'-
~'~I~--r 

erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, 
n h offenen Verbindlichkeiten nachkommen 

enntnIs vom Stand der Beiträge zu der 
ternt$s'iq,n der Vereinten Nationen in m Salvador per 

26. Juni 1995 entlich von den noch ausstehenden Beiträ
gen in Höhe vo 23.643.957 US-Dollar, und fordert alle 
Mitgli n, . e dies betrifft, nachdrücklich auf, alles zu 
tun, um die E tri htung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beiträge sich llen: 

2. brln Besorgnis zum Ausdruck über die Finanzla-
ge bei den . nsichernden Tätigkeiten infolge der ver-
späteten Entri h g von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, 
insbesondere . . edstaaten mit Beitragsrflckstlinden: 

e Mitgliedstaaten nachdrilck1ich mif, alles ZU 

tellen, daß ihre veranlagten Beiträge t1lr die 
si n umgehend und vollständig entrichtet 

hen Abschluß ihrer LiquidatioJlSPhase zu 

t h den Bemerkungen und Empfehlungen im 
.et1~,den Ausschusses t1lr Verwaltun~ und 

, insbesondere denjenigen in Ziffer 5 des 

von dem nicht verbrauchten Rest der 
will~!J.l!eln t1lr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 

bis zum 31. Mai 1994 in Höhe von 542.100 Dollar brutto 
(534.500 Dollar netto): 

6. beschließt t1lr den Einsatz der Beobachtermission 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis zum 30. November 
1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in m Salvador den Betrag von 11.704.200 
Dollar brutto (10.397.300 Dollar netto) bereitzustellen, unter 
Einschluß des von der Generalverssmmlung in ihrer Resolu
tion 48/243 vom 5. April 1994 genehmigten Betrages von 
3.895.900 Dollar brutto (3.612.300 Dollar netto), des in ihrem 
Beschluß 49/405 genehmigten Betrages von 5.643.700 Dollar 
brutto (5.040.800 Dollar netto) und des reduzierten Betrages 
von 2.164.600 Dollar brutto (1.744.200 Dollar netto), der vom 
Beratenden Ausschuß gemäß den Bestimmungen der Ver
samm1ungsresolution 48/229 vom 23. Dezember 1993 über 
unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben t1lr den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 genehmigt wurde; 

7. beschließt tuifJerdem, als Ad-hoc-Rege\ung, den 
Betrag von 11.704.200 Dollar brutto (10.397.300 Dollar netto) 
t1lr den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 1994 auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen mrl'znteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Beschluß 48/412 vom 23. Dezember 1993 
gelindert worden ist, und dabei die Beitragstabelle t1lr das Jahr 
19944 zu berOcksichtigen: 

8. beschließt ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den t1lr den 
Zeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 1994 gebilligten 
veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 1.306.900 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 
anzurechnen ist; 

9. beschließt, t1lr den Einsatz der Beobachtennission 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis zum 
30. April 1995 auf dem Sonderkonto den Betrag von 
4.634.000 Dollar brutto (4.080.500 Dollar netto) bereit
zustellen: 

10. beschließt tuifJerdem, als Ad-hoc-Rege\ung, den 
Betrag von 4.634.000 Dollar brutto (4.080.500 Dollar netto) 
t1lr den Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis zum 30. April 
1995 nach dem in Ziffer 7 festgelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei auf einen Thil' dieses 
Betrages, nlIml.ich 951.351 Dollar brutto (837.718 Dollar 
netto), den antei1mäßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die Bei1ragstabeIle t1lr 
das Jahr 1993 angewandt wird und auf den Restbetrag, das 
heißt 3.682.649 Dollar brutto (3.242.782 Dollar netto) t1lr den 
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 1995, die Beitrags
tabelle fllr das Jahr 1994: 

11. beschließt ferner, daß im EinJc1ang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausgleichsfonds aus den fllr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis zum 30. April 1995 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
553.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 10 
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anzurechnen ist, wobei 113.632 Dollar der IIJ)Iej)mUßig lIIIf den 
am 31. Dezember 1994 endenden Zeitramn entfallende Betrag 
ist und der Restbetrag. das heißt 439.868 Oollar. lIIIf den 
Zeitraum vom 1.1anuar bis zum 30. April 1995 entfällt; 

12. beschlilf:Jt. ftIr die Uquidation der Beobachtennission 
wllhrend des Zeitraums vom 1. bis zum 31. Mai 1995 lIIIf dem 
Sonderkonto den Betrag von 113.300 Dollar brutto (95.400 
Dollar netto) bereitzustellen; 

13. beschließt fl14Peniem, als Ad-hoc-Rege1ung. den 
Betrag von 113.300 Dollarbmtto (95.400 Dollar netto) ftlrden 
Zeitraum vom 1. bis zum 31. Mai 1995 nach dem in Ziffer 7 
festgelegten Schema und unter Berücksichtignng der Beitrags
tnbelle ftIr das 1ahr 1995 anteiImäßig lIIIf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen; 

14. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausgleichsfonds aus den ftIr den Zeitraum vom 1. bis 
zum 31. Mai 1995 veranschlngteo Einnabmoo aus der Perso
nalabgabe in Höhe von 17.900 Dollar lIIIf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstan
ten an den nicht verbrauchten Mitteln ftIr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1993 bis zum 31. Mai 1994 in Höhe von 542.100 
Dollar brutto (534.500 netto) lIIIf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

16. enucht den GeoeraIsekretär. in seinen Bericht über die 
Verfügnng über die Vermögenswerte der Beobacbtermission 
Infonnationen über die ordnungsgemliBe Bucbfilhrung ftIr jede 
Übertragung von Ausrllstung von Friedenssicherungseinslllzen 
lIIIf Aktivitäten des ordentlichen Haushalts aufzunehmen; 

17. beschUeßt. daß die Verfügnng über die Vermögeos
werte der Beobachtermission im Einklang mit Abschnitt Vß 
Ziffer 1 der Resolution 49/233 A der Generalversammlung 
vom 23. Dezember 1994 zu erfolgen bat; 

18. beschließt fl14Peniem, den Punkt "Finanzierung der 
Beobacbtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

105.PlenarsItvmg 
12. Juli 1995 

49/247. FInanzierung der MissiOD der Vereinten NatiODen 
fIlr das Refenmdnm In Westsehara 

Die Generalversammlung. 

nach Behatullung des Berichts des GeneralseJaetlIrs über 
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen ftIr das 
Referendum in Westsebara46 und des entsprechenden Berichts 
des Berntenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen". 

unter Hinweis lIIIf die Resolution 690 (1991) cles Si
cherheitsrats vom 29. April 1991. mit der der Rat die Mission 
der Vereinten Nationen ftIr das Referendum in Westsabara 

.. Al491SS9/Add.l und Kmr.!. 
'" Al49mllAdd.l. 

eingerichtet bat, sowie die danach verabschiedeten Resolutio
nen, zuletzt Resolution 1002 (1995) vom 30.1uni 1995. 

sowie unter Hinweis lIIIf ihre Resolution 45/266 vom 
17. Mai 1991 und ihre Beschlüsse 47/451 A, B und C vom 
22. Dezember 1992 beziehungsweise 8. April und 
14. September 1993. 48/467 vom 23. Dezember 1993 und 
49/466 A und B vom 23. Dezember 1994 beziehungsweise 
6. April 1995 über die Fmenzierung der Mission. 

erneut erldlJrend. daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgsben der Organisation hnndelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charte der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis lIIIf ihre frOberen Beschlüsse daltio gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fIIr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordendichen Haushalts der Vereinten Nationen. 

unter Berllckslcht/gung der 'faIsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verllliltoismäßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschnftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz heizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. 1uni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fIIr die Fmenzierung solcher Einsätze, 

eingetknk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen FinanZlDitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beitrilge zu der 
Mission der Vereinten Nationen ftIr das Referendum in 
Westsabara per 7.1uli 1995. namentlich von den noch aus
stehenden Beiträgen in Höhe von 20.270.659 US-Dollar. und 
fordert alle Mitgliedstaaten. die dies betrifft, nachdrllcklich 
1IIIf. alles zu tun, um die Entrichtung ihrer noch ausstehenden 
veranlagten Beil1ilge sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzi"!!" bei 
den ftiedensicberoden TIitIgkeiten, insbesondere in bezug lIIIf 
die Kostenersllittung an truppen- und ausrllstungstellende 
Staaten, infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen 
durch die Mitgliedstaaten. insbesondere Mitgliedstaaten mit 
BeitragsrUckstlinden; 

3. /orden alle Mitgliedstaaten nachdrlJcldich wif, alles ZU 
tun. um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitrilge für die 
Mission umgebend und vollstllndig entrichtet werden; 

4. schliRJlt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Generalsekretär. alles Erforderliche zu 
veranlassen. um sicherzustellen, daß die Thlppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. ftIr den Einsatz der Mission wllbreod des 
Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis zum 31. Mai 19951111f 
dem Sonderkonto ftIr die Mission der Vereinten Nationen fIIr 
das Referendum in Westsabara den gemäß dem Beschluß 



PeJjteralversamm1llng vom 6. April 1995 geneh-
28.839.700 Dollar brutto (26.556.300 

~iZU8tellJep; 

7. bese Il1fIJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Be1rag von .83.700 DoUar brutto (26.556.300 Dollar netto) 
fDr den' vom 1. Dezember 1994 bis zum 31. Mai 
1995 auf die n entsprechend der ZlIsammenset-
ZUPg der mrl'zlltei1en, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 4 2 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versanunlun Ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. D 1 89,451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. 1991 und 471218 A vom 23. Dezember 
1992 und in . BeschluS 481472 A vom 23. Dezember 
1993 gelln ist, wobei auf einen Thil dieses Betra-
ges, nämlich.91 7 Dollar brutto (4.523.326 Dollar netto), 
den ante' . auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum en Betrag, die Beitragstabelle fDr das Jahr 
19944 ang t wird und auf den Restbetrag, das heißt 
23.927.433 II brutto (22.032.974 Dollar netto) fDr den 
Zeitraum v 1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995, die 
Beitragstabe e das Jahr 1995'; 

8. bes t ferne~, daß im Einklang utit ihrer Resolu-
tion 973 (X) 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedsi(aatJ!n im Steuerausgleichsfonds aus den fDr den 
Zeitraum v 1. Dezember 1994 bis einschließlich 31. Mai 
1995 enmschlagten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in e von 2.283.400 Dollar auf ihre anteiligen 
BeitriIge . er 7 anzurechnen ist; 

9, bese 
Zeitraums v 
dengemliß . 
4.806.600 
zustellen; 

Ie. t, fDr den Einsatz der Mission während des 
1. bis zum 30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto 

BeschluS 49/466 B genehmigten Betrag von 
brutto (4.426.000 Dollar netto) bereit-

10. bese Ie t Il1fIJerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 4 .600 Dollar brutto (4.426.000 Dollar netto) 
fDr den Zei vom 1. bis zum 30. Juni 1995 nach dem in 
dieser Resol '0 festgelegten Schema anteiImäßig auf die 
Mitgli . en; 

t ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
. eweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 

iljbsf{mt:ls aus den veranschlngten Einnahmen aus 
g in Höhe von 380.600 Dollar, die fDr den 
1 bis einschließlich 30. Juni 1995 bewilligt 

die anteiligen Beitrllge der Mitgliedstaaten 
anpnecJilnen ist; 

12. bese i t, fDr den Einsatz der Mission während des 
Zeitraums vo 1. Juli bis zum 30. September 1995 auf dem 
Sonderkonto de Betrag von 16. m.500 Dollar brutto 
(15.288.300 netto) bereitzustellen; 

t fl14IIerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
.500 Dollar brutto (15.288.300 Dollar netto) 

Zein:m)m om 1. Juli bis zum 30. September 1995 nnch 
lution festgelegten Schema anteiImäßig auf 

tgliclds1)lIItl\,n aufzuteilen; 

14. beBe ferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X). 'eweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
SteuerausgI;gl~'==: aus den veranschlngten Einnahmen aus 
der Persoru In Höhe von 1.489.200 Dollar, die fDr den 
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Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 30. September 1995 
bewilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beitrllge nach 
Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. beschließt, vorbehaltlich einer Verllingerung des 
Mandats der Mission durch den Sicherheitsrat Ober den 
30. September 1995 hinaus den Generalsekretär zu ermäch
tigen, fDr den Einsatz der Mission in der Zeit nach dem 
30. September 1995 Verpflichtungen bis zu einem Höchst,. 
betrag von 5.592.500 DoUar brutto (5.096.100 Dollar netto) 
monntlich einzugeben, wobei dieser Betrag nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema anteiImäßig auf die Mitglied
staaten aufzuteilen ist; 

16. bittet om freiwillige Beitrilge fDr die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fDr den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Genera1versanunlung in Ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988 und 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 festgelegten Verfahren zu verwalten 
sind; 

17. beschUeßt, den Punkt "F'manzierung der Mission der 
Vereinten Nationen fDr das Referendum in Westsahara" in die 
'Thgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufzunebmen. 

106. Plenarsitzung 
20. Juli 1995 

4!11248. Flrumztenmg der Schulzlruppe der Vereluten 
Natloneu, der Operation der Vereinleü Natiouen 
znr WIederherstellu des VertrauDs In KroatIen, 
der Pril.veativelnsatztrnppe der Vereluten Natio
uen und des Hauptqnartiers der Frfedeusb:uppen 
der Vereluten Nationen 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Natio
nen" und den einscblligigen Berichten des Beratenden Aus
schusses f1Ir Verwaltungs- und Haushaltsfragen49, bis zu einer 
detaillierten Behandlung dieser Berichte auf der t1Infzigaten 
Thgung der Genera1versanunlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 727 
(1992) vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 
1992, in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von 
Verhlndungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
Aufrechterhaltung der Waffenruhe gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die 
Truppe aufgestellt hat, und die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat ihr Mandat verlängert hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 981 (1!195) des 
Sicherheitsrats vom 31. März 1995. mit der der Rat fDr einen 
am 30. November 1995 endenden Zeitraum die als "UNCRO' 
bezeichnete Operation der Vereinten Nationen zur WJ.ederher
stellung des Vertrauens in Kroatien geschaffen hat, 

.. Af491S401Ad42-4. 

.. Af49/928 und AfC.5I49/SR.63. 
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unter Hinweis auf die Resolution 982 (1995) des Si
cherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat das Mandat 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina um einen zusIitzlichen, am 30. November 1995 
endenden Zeitraum verlllngert hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 983 (1995) des 
Sicherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat be
schlossen hat, daß die Schutztruppe der Vereinten Nationen in 
der ehemaIigenjugosJawischen Republik MakedoDien ki1nftig 
die Bezeichnung "Prliventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen" tragen und daß ihr Mandat bis zum 30. November 
1995 fortbestehen werde, 

ferner unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheits
rats, in denen eine Erhöhung der genehmigten TruppenstlIrke 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen vorgesehen wurde, 
zul.etztResolution 998 (1995) vom 16. Juni 1995, mit der eine 
Anfstoolamg des Personals der Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen!Schutztruppe der Vereinten Nationen um bis zu 
12.500 znslltzlicbe Soldaten genehmigt wurde, um die 'Ii'lIppe 
mit einer Schnelleingreifkapazität auszustatten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/233 vom 19. März 
1992 über die F'manzierung der 'Ii'lIppe sowie auf ihre spilteten 
diesbezüglichen Resolutionen und Beschlllsse, zuletzt Resolu
tion 49/228 vom 23. Dezember 1994. 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Truppe um 
Ausgahen der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frIIheren Beschlllsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die 'Ii'lIppe ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslchtlgung der 'Thlsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verbllJtnismllßig 
gröBerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickehen Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stäodige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Eins!ltze. 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beitrllge fUr die 'Ii'lIppe entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemIIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen per 10. Juli 1995, 
namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höbe von 
862,2 Millionen US-Dollar, was 22,5 Prozent der gesamten 
veranlagten Beiträge fUr den Zeitraum von der Aufstellung der 
'Ii'lIppe bis zum 30. Juni 1995 entspricht, stellt fest, daß etwa 
16 Prozent der Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beitrllge in 
voller Höbe entrichtet haben, und fordert alle anderen betrofiil
neu Mitgliedstaatoo auf, insbesondere diejenigen mit Beitrags-

rtlckstllnden, die Zahlung ihrer noch ausstehenden veranlagten 
Beitrllge sicherzustellen; 

2. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten, vor allem was die Kosten
erstattungen an die truppenstellenden Länder betrifft, die durch 
die verspiltete Entrichtung von veranlagten Beiträgen durch die 
Mitgliedstaaten verursacht wird; 

3. forrJert alle Mitgliedstaaten nachdrtlcklich aqf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitrllge fUr die 
Truppe umgehend und vollständig entrichtet werden; 

4. schließt sich den Anmerkungen und Empfehlungen in 
den Berichten des Beratenden Ausschusses fUr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen an; 

5. ersucht den Genera1sekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die 'Ii'lIppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, das mit ihrer Resolution 46/233 eing~ 
richtete Sonderkonto fUr die Verbucbung der Einna1unen und 
Ausgaben der Schutztruppe der Vereinten Nationen, der 
Operation der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in Kroatien, der Prliventiveinsatztruppe der 
Vereinten Nationen und des Hauptquartiers der Friedens
truppen der Vereinten Nationen zu outzen; 

7. beschließt OlfPerdem, fUr.den Zeitraum vom 1. April 
bis zum 30. Juni 1995 auf dem in Ziffer 6 genannten Sonder
konto den gemIIß ihrer Resolution 491228 genehmigten und 
anteilmIIßig aufgeteilten Betrag von 404.194.500 Dollar brutto 
(401.106.600 Dollar netto) bereitzustellen; 

8. beschließt ferner, fUr den Einsatz der Truppe wiihrend 
des Zeitraums ,vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf 
dem Sonderkonto einen Betrag von insgesamt 673.657.500 
Dollar brutto (668.511.000 Dollar netto) bereitzustellen; 

9. beschließt, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 
673.657.500 Dollar brutto (668.511.000 Dollar netto) fUr den 
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezember 1993 gelindert worden ist, und dabei die in 
Versamm1ungsresolution 49/19 B vom 23. Dezember 1994 
festgelegte Beitragstabelle fUr das Jahr 1995 zu bertlcksiehti
gen; 

10. beschließt fl14ßerrJem, daß im Einklung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgieichsfonds aus 
den fUr die Truppe gebilligten veranschlagten Einna1unen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 5.146.500 Dollar fUr den 
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. November 1995 auf die 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 9 an
zurechnen ist; 

11. nimmt davon Kenntnis, daß den Schlltzungen des 
Generalsekretärs zofolge fUr die Verstllrkung der 'Ii'lIppe mit 
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einer Schnellein für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
zum 31. WS (lesamtmittel von bis zu 297.112.600 
Dollar brutto ( 7 .290.800 Dollar netto) erforderlich sein 
werden und daß die Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung eine e g ende Überprilfung aller Berichte des 
GeneraIse v ehmen wird; 

12. beschl rßt im Zusammenhang mit Abschnitt IV 
Ziffer 3 ihrer ution 49/233 A vom 23. Dezember 1994, 
den General zu erml!chtigen, für die Verstärkung der 
Truppe mit ein hnelleingreifkapazität für den Zeitraum 
vom 1. Juli bis 30. November 1995 Verpflichtungen bis 

vo 100 Millionen Dollar brutto (99.569.800 
ehen; 

13. besc t at4Ierdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 1 'onen Dollar brutto (99.569.800 Dollar 
netto) für den vom 1. Juli bis zum 30. November 
1995 auf die Mi n entsprechend der Zusammenset-
zung der. teilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 43 2 estgelegt und von der Generalversamm-
lung in ihren 0 utionen 44/192 B, 45/269, 46/198 A und 
47/218 A und" Beschluß 48/472 A gelindert worden 
ist, und dabei . . Versammlungsresolution 49/19 B festge-
legte Bei U für das Jahr 1995 zu berOcksichtigen; 

t emer, daß im Einklang mit ihrer Resolu
j(j' eilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 

foMs aus den für die Truppe gehilligten 
veranschJagten . ~abrnen aus der PersonaJabgabe in Höhe 
von 430.200 D~den Zeitraum vom 1. Juli bis ein
schlieBJiCh. 30. ov, 1995 auf die anteiligen Beitrlige der 
Mitgliedstaaten . Ziffer 13 anzurechnen ist; 

15. nimmJ von dem Beschluß des Generalsekre-
tärs, für die in 15 c) des Dokuments A/49/540/Add.4 
beschriebenen Ire ein Unterkonto des Sonderkontos für 
die Sehu . Vereinten Nationen einzurichten; 

16. bittet 
Sonderkontos 
Form von B 
neralsekretllr 

iwiJlige Beitrlige auf das Unterkonto des 
d e Schutztruppe der Vereinten Nationen in 

gen sowie in Form von für den Ge
Dienst- und Sachleistungen, die im 

F ung und den Finanzvorscbriften 
'(1 en zu verwalten sind; 

17. besch • die Prüfung der Frage, wie mit den nicht 
verbrauchten 'Ue ftIr den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 
zum 30. 1994 zu verfahren ist, zurilckzusteUen, bis 
sie auf ihrer Thgung Gelegenheit bat. die in den 
DokumentenN 9 fAdd.2undA/49/540/Add.3entba1tenen 
Berichte sowie Bige AktoaIisierungen des Dokuments 
A/49/540/Add.3 ,die entsprechenden Berichte des Beraten-
den Aussch v llständig zu prüfen; 

iwiJlige Beitrllge für die Truppe in Form 
wie in Form von für den Generalsekretllr 
- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
von der Generalversammlung in ihren 

Resolutionen 43 vom 21. Dezember 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1 89 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegtlin 
Verfahren zu ten sind; 

19. besc . t.' Punkt "Finanzierung der Schutztruppe 
der Vereinten N '1en, der Operation der Vereinten Nationen 
zur WIederh II .1 g des Vertrauens in Kroatien, der Priiven-

tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen und des Hauptquar
tiers der Friedenstruppen der Vereinten Nationen" in die 
vor1llufige Thgesordnung ihrer fllnfzigsten 1lIgung auf-
zwmebmen, 

106. Plerwrsitzung 
20. Juli 1995 

49/249. VerwaItungs- und !ums,"dtsteclndsche Aspekte der 
Fbumzlerung der FrIedenssJcheuliigseb,slllze der 
Vereinten Nationen 

A 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3101 (XXVllI) vom 
11. Dezember 1973 und ihre splIteren Resolutionen betreffend 
die Zusammensetzung der bestehenden Gruppen, zuletzt 
Resolution 47/218 A vom 23. Dezember 1992, sowie ihren 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993, 

nach Eriullt des Ersuchens von BeIarus um seine Neuein
stofung von Gruppe B nach Gruppe C, 

1. begrl4ßt mit großer Genugtuung den freiwiJJigen 
Beschluß der Regierung Portogals. Portogal von Gruppe C 
nach Gruppe B neu einzustufen; 

2. beschJJe.ßt, als Ad-hoc-Regelung. von dem freiwilligen 
Beschluß der Regierung PortogaJs Kenntnis zu nehmen und 
Portugal den MitgliMstaate'l zuzuordnen, auf die in Ziffer 3 b) 
ihrer Resolution 43/232 vom 1. Mllrz 1989 Bezug genommen 
wird, und im Einklang mit diesem Beschluß seinen Anteil an 
den aus veranlagten Beitrilgen finanzierten Kosten für Frie
denssicherungseinslJtze auf der Grundlage der durch die 
Beitragstabelle bestimmten Siitze wie folgt aufzuteilen: 
35 Prozent ab 1. Juli 1995. SO Prozent im Jahr 1996,70 Pro
zent im Jahr 1997, 85 Prozent im Jahr 1998 und 100 Prozent 
im Jahr 1999 und in den darauffolgenden Jahren; 

3. beschlleßt lllIfJerdem, das Ersuchen von BeIarus um 
Neueinstofung von Gruppe B nach Gruppe C auf ihrer 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung zu prüfen 
und spätestens auf ihrer fDnfzigsten Thgung einen Beschluß 
darf1ber ZU fassen. 

B 

Die Generalversammlung, 

106. Plerwrsitzung 
20. Ju/l1995 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3101 (XXVllI) vom 
11. Dezember 1973 und ihre spllleren Resolutionen betreffend 
die Zl1sammeosetzung der Gruppen für die Aufteilung der 
Ausgaben für FriedenssicherungseinslJtze. zuletzt Resolution 
47/218 A vom 23. Dezember 1992, sowie ihren Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/249 A vom 
20. Juli 1995 und ihren Beschluß 49/470 A vom 23. Dezember 
1994, 
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unter BeriJcksichligung der entsprechenden Bestimmungen 
im Bericht des Fünften Ausschusses vom 19. Juli 1995 über 
die verwaltungs- und haushaltstechnischen Aspekte der 
Fmanzierung der Friedenssicherungseinslltze der Vereinten 
Natiunen", 

nach Behandlung des Ersuchens von Belarus um seine 
Neueinstufung von Gruppe B nach Gruppe C, 

in Anbetracht dessen, daß die Hochrangige, allen Mitglied
staaten offenstehende Arbeitsgruppe für die FinMzlage der 
Vereinten Nationen unter anderem Fragen prüft, die für diese 
Angelegenheit von Belang sind, und im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Auffassungen, die darüber zum Ausdruck 
gebracht wurden, 

1. beschließt, als Ad-hoc-Sonderregelung, Belarus den 
M'1gIiedstaaten znznordnen, auf die in Ziffer 3 c) der Resolu
tion 43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 
Bezug genommen wird, wobei sie davon ausgeht, daß die 
Verringerung der Beiträge in U8-Do11ar, mit denen Be\arus ab 
1. Juli 1995 veranlagt wird, den zusätzlichen Betriigen in 
U8-DolIar entspricht, mit denen Portugal gemäß Versamm
lungsresolution 491249 A veranlagt wird, mit der Maßgabe, 
daß dieser Beschluß nach Bedarf angepaßt wird, um ihn mit 
kilnftigen einschlägigen Beschlüssen der Generalversammlung 
in Einklang zu bringen; 

2. nimmt Kenntnis von der erldärten Absicht Be\arus' 
betreffend die Handhabung seiner Zablungsr6ckstllnde. 

107. Plenarsilzung 
14. September 1995 

491250. UnteIstiilz""gsknuto filr FrledeDSSleherungseln
sätze 

Die Generalversammlung, 

Ullter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai 
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 48/226 A vom 
23. Dezember 1993,48/226 B vom 5. April 1994 und 48/226 
C vom 29. Juli 1994 und die Beschlüsse 48/489 vom 8. Juli 
1994 und 49/469 vom 23. Dezember 1994, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
das Unterstlltzungskoto für Friedenssicherungseinslitze" und 
der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

erneut erkliirend, daß die Verwaltung und die Haushalts
tlIhrung der Friedenssicherungseinsiltze weiter verbessert 
werden müssen, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 

., A/49/947. 
" A/451493. A/47/6S5 und Korr.!. A/48/470/Add.!, A/C.5I48169 sowie 

A/49n17und Korr.! und 2. 
51 A/4518O!. A/47199O. A/481757. A/411/9SS. A/49mS und A/49/904. 

des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen" an; 

2. beschll4lt, daß die Mittel des Unleisliltzungskontos 
für den ausschließIicbe'! Zweck der Finanzierung des Bedarfs 
an personellen und nichtpersonellen Ressourcen zur UntersliIt
zung der Friedenssicherungseinsätze am Amtssitz zu verwen
den sind und daß jede Änderung dieser Einschtinkung der 
vorherigen ZUstimmung der Generalversammlung bedarf; 

3. beschließt a1f/Jerdem, den derzeitigen Finanzierungs
modus des Unleisliltzungskuntos in Höhe von 8,5 Prozent der 
geschätzlen Kosten für den zivilen Anteil jedes Friedens
sicherung8"insatzes beizubehalten, mit der Maßgabe, daß 
dieser Prozentsatz jlihrlich und erstmals spätestens im Frilhjabr 
1996 überprüft wird, wobei der vom Rat der Rechnungsprüfer 
vorzulegende Bericbt zu berUcksichtigen ist; 

4. bekrllftigt, daß nach Genehmigung des Haushalts eines 
Friedenssicberungseinsatzes die so genehmigten Beträge in 
bezog auf das Unleisliltzungskonto bewilligte Mittel sind und 
damit dem Generalsekretär zur Verfilgung stehen, vorbehalt
lich der von der Generalversammlung festgelegten konkreten 
Verwendung und Zweckbestimmung; 

5. bekr/ifllgt CU4/krdem, daß die Höhe der Mittel ein
deutig von den Einnahmen im Untersliltzungskonto abhiagt 
und daß es daher dem Genem1sekretiir obliegt, sicherzustellen, 
daß der Betrag der Einnabmen im Untersliltzungskonto zu 
keinem Zeitpunkt überschritten wird; 

6. beschli~, daß der Generalsekretär der Generalver
sammlung über den Beratenden Ausschuß einmal jllbrlich 
einen Bericht zur Prüfung und Annalune vorlegt, der Angaben 
über die Verwendung der Mittel des Untersliltzungskontos im 
vorangegangenen Kalendetjabr und über die vorgesch1agenen 
Ausgaben für den anscbließenden Zwölfmonatszeitraum ab 
dem 1. Juli entblIIt und worio die vorgeschlagenen Planstellen, 
einschließlicb einer tabellarischen Darstellung der Besoldungs
gruppenstruktor, und die voraussichtlichen Ausgsben für den 
nicht dienstpostenbezogenen Mittelbedarf nach Ausgabenart 
angeführt werden; 

7. beschUtiflt a1f/Jerdem, unter Berücksichtigung der 
erwähnten Verantwortung des Generalsekretärs, sicher
zustellen, daß die AusglIben von den Hinnabmen gedeckt 
werden, den Generalsekretär zu ermächtigen, Dienstposten zu 
verlegen und zu streichen, je nach dem Bedarf an den jeweili
gen Funktionen, und ersucbt ihn, der Generalversammlung zu 
Informationszwecken darüber alle sechs Monate Bericht zu 
erstatten; 

8. beschJi4lt ferner, daß Die~ die aus dem 
Untersliltzungskonto finanziert werden, in Übereinstimmung 
mit der Charta der Vereinten Nationen, der Finanzordnung und 
den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen, dem Personal
statut und der Personalordaung der Vereinten Nationen und 
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu 
besetzen und zu verwalten sind, einscbließlich gegebenenfalls 
der Einstufung und Ausschreibung von Posten, die für mehr 
als neunzig Tage bewilligt wurden; 

" A/49/904. 
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9. ersucht Rat der Recbnungsprllfer, bis zum 
31. Oktober 199 . Generalversammlung einen vor1liufigen 
Bericht über . l1hrung des Unterstl1tzungskontos vor-
zulegen, unter auch über die Angemessenheit der 
F"manzierung . g , . chts der gemachten Erfahrungen, unter 
BerIlcksiCh . g' von zuständigen zwischenstaatUchen 
Organen getro . n Maßnahmen, des entsprechenden 
konsequenten der H\IIlUIII1"eSSOurcen für die von der 
Versammlung en bmigten Zwecke und der Bestätigung 
dessen, daß die . hen Regelungen für die AnsteIlnng 
von Personal • g mit der befristeten Natur der 
Dienstposten 

11. gene 
Beibehaltung 
Kenntnis von 
Höheren . 

Mitgliedstaaten auf unentgeltlicher Basis 
n gsdienste innerhalb der Haupt-

• herungseinsätze bereitstellen, und 

~
. 7 ihrer Resolution 481226 C ent-
den GeneraIsekretli 

gi, für den Zeitraum ab 1. Juli 1995 die 
3 bereits bewilligten Posten und nimmt 
, erlegung von 10 Poaten (5 Posten des 
. d S Posten des Allgemeinen Dienstes) 

tungs- und UnterstUtzungsilienst der 
g und Logistik der F.,ldeinslitze der 

. edenssicherungaeinslltze zur Abteilung 
Recbnun (3 Posten des Höheren Dienstes und 2 Posten 
des Allgemein Di ) sowie zur Abteilung F"manzierung 
von Friedenssi h insätzen (2 Posten des Höheren 
Dienstes und 3 os des Allgemeinen Dienstes) der Haupt-
abteilung Verw : g und Management; 

, 

gt: rdem auanahmsweise für den Zeitraum 
b zum 31. Januar 1996 die Umwandlung 

Zeitpersonal in befriatete Dienstposten, 
e vom GeneraIsekretIi in seinem Bericht'" 

orgo~~eJlCI4;Z' ecke unter anderem auch zur Ausstattung 
, Iizei mit Personal, mit der Maßgabe, daß 

diese Dienstposten besetzende Personal 
~aufem, sofern die Generalversammlung 

t~ eine die Behandlung dieses Personal
des Herbatteils ihrer fllnfzigsten Thgung 

einer g I terzogen wird, und zwar auf der Grundla-
ge von ci>. onen, die vom Genera1sekretli im 
Rahmen der . legten Verfahren bereitgestellt werden, 
unter anderem . in Ziffer 12 genannten 61 Dienstposten 
(unter hließlich einl'& Organigramms mit 
Angaben über ·tige Anzahl, die Besoldungsgruppe 
und die Funkti DienS1[los!en), sowie auf der Grundlage 
des in Ziffer 3 an eforderten Berichts des RatI'& der Rech
nungsprilfer; 

14. geM Ist,·e Mittel für Zeitpersonal, einscbließUch 
der Position des So beraters des GeneraIsekre1It (319.600 
US-Dollar), (157.500 Dollar), Dienstreisen 
(90.000 Dollar A i1dung (372.500 Dollar) und Gemein
same Dienste 4. 8.200 Dollar) für den Zeitraum vom 
1. April bis 3 Dezember 1995. 

i 
I 

106. Plenarsilvmg 
20. Juli 1995 

4'/251. FInanzIerung des InternationaIen Strafgerfdrts zur 
VerfoJguug der Personen, die fiir V6Ikermord und 
andere schwere Verstöße gegen das bumanltl[re 
VlIlkerrecht Im Hoheitsgebiet Rnandaa zwischen 
dem 1. Jannar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortllch sind, sowie mand!seher Staats
angeb.lIrIgeJ; die fDr wlIhrend desselben ZeItranms 
Im Hoheitsgebiet von Nacltbarstaaten begangenen 
Villkermord und andere derartige VerstlIße ver
antwortlich sind 

Die Generalversammlung, 

1IQCh Beluuullung der Resolution 955 (1994) des Si
cherheitsrats vom 8. November 1994 über die Einrichtung des 
lnternationa\en Stmfgerichts zur Verl'olgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das 
humanitllre VöJkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für 
wtihrend desselben Zeitrauma im Hoheitsgebiet von Nachbar
ataaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße 
verantwortlich sind, worin der Rat das Statut des Interna
tionalen Gerichts für Ruanda verabscbiedet hat, 

sowie 1IQCh Beluuullung der Resolution 977 (1995) des 
SicherheitsIats vom 22. Februar 1995, in der der Rat be
schlossen hat, daß vorbehaltlich des Abschlusses entsprechen
der Vereinbarnngen zwischen den Vereinten Nationen und der 
Regierung der Vereinigten Republik 1lmsania das Interna
tionale Gericht für Ruanda seinen Sitz in Aruscha haben wird, 

ferner nach Behtuullung des Berichts des Generalsekretärs 
über die F"manzierung des Internationalen Gerichts für 
Rnanda'" sowie der diesbezüglichen Bemerkungen und 
Empfehlungen des Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Hausbaltsfragen"', 

unter Berflckstchttgung der von den Mitgliedstaaten im 
FOnften Ansschuß der Generalversammlnng zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen"', 

1. schließt steh vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den von dem Vorsitzenden des Ausschusses 
vorgelegten Bemerkungan und Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen an; 

2. betont, wie wichtig es ist, daß das Internationale 
S1rIIfgericht zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord 
und andere schwere Verstöße gegen das humanitllre Völker
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie 
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben 
Zeitrauma im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen 
Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich 
sind, Ober eine gesicherte und stabile F"manzierung vert1lgt, 
damit 1'& seine Aufgaben vollstllndig und wirksam ert1IIlen 
kann; 

3. beschließt, daß die Ausgaben des Internationalen 
Gerichts für Ruanda aua zusiltzlichen Mitteln auf der Grundla-

" Alc.sJ49168 • 
.. SIehe AIC.5I49JSR.6S. 
" Siehe AlC.5I49JSR.6S und 66. 
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ge der veranlagten Beiträge zu bestreiten und durch ein eigenes 
Sonderkonto außerhalb des ordentlichen Haushalts zu fi
nanzieren sind; 

4. beschließt flI4jerdem, auf dem Sonderkonto fiIr das 
Internationale Gericht fiIr Ruanda fiIr den Zeitraum bis zum 
31. Oktober 1995 einen Betrag von insgesamt 13.467.300 US
Dollar brutto (12.914.900 Dollar netto) bereitzustellen, worin 
die vom Beratenden Ausschuß genehmigte Ausgabe- bezie
hungsweise Verpflichtungsermächtigung von 2914.900 DoIIar 
eingeschlossen ist; 

5. beschließtfemer, als Ad-hoc- und Ansnahmeregelung, 
daß die Mitgliedstaaten unbeschadet der Bestimmungen von 
Ziffer 12 ihrer Resolution 49120 B vom 12 Juli 1995 auf ihren 
jeweiligen Anteil an den Guthaben aus frnheren· Haushalten 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda in einer 
Gesamthöhe von 6.733.650 Dollar brutto (6.457.450 Dn11ar 
netto) verzichten und infolgedessen einer Anhebung der 
veranlagten Beiträge fiIr einen kI1nftigen Haushaltszeitraum 
der HUfsmission um einen Betrag in gleicher Höhe 7tJstimmen, 
der vom Sonderkonto der Hilfsmission der Vereinten Nationen 
fiIr Ruanda auf das Sonderkonto des Internationalen Gerichts 
fiIr Ruanda zu ü!lerweisen ist; 

" 

6. beschließt, den Betrag von 6.733.650 Dollar brutto 
(6.457.450 Dollar netto) filrdenZeitraum bis zum 31. Oktober 
1995 im Einklang mit der in ihrer Resolution 49/19 B vom 
23. Dezember 1994 festgelegten Beitragstabelle fiIr das Jahr 
1995 anteiImäßig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen; 

7. beschließt flI4jerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steueransgleicbsfonds aus 
den veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 552.400 Dollar fiIr den Zeitraum bis zum 
31. Oktober 1995, die fiIr das Internationale Gericht fiIr 
Ruanda gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 6 anzurechnen ist; 

8. beschließt ferner, daß unheschadet der Bestimnumgen 
von Ziffer 12 der Resolution 49120 B die fiIr das in Ziffer 3 
genannte Sonderkonto zu bewilligenden Mittel fiIr den Zeit
raum vom 1. November bis zum 31. Dezember 1995 und fiIr 
den Zweijahreszeitraum 1996-1997, deren Höhe wilhrend ihrer 
fünfzigsten Tagung festzusetzen Ist, ebenfalls auf die in den 
Ziffern 5 und 6 vorgesehene Weise zu finanzieren sind; 

9. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung weiter zu behandeln und dabei auch 

aktualisierte Informationen über die Einrichtung des interna
tionalen Gerichts fiIr Ruanda und den in diesem Zusammen
hang gegebenen Bedarf zu prüfen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über den Mittelbe
darf des Internationalen Gerichts fiIr Ruanda fiIr den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 vorzu1egen; 

11. ermlichtlgt den Generalsekretllr, die erforderlichen 
Regelungen zu treffen, einschließlich der Unterzeichnung 
eines Mietvertrages und der Erteilung von Bauanfträgen fiIr 
die Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts fiIr Ruanda 
sowie der Gewllhrung von Dienstvertrligen fiIr bis zu zwölf 
Monate, um sicherzustellen, daß dem Gericht angemessene 
Einrichtungen und das erfonlerliche Personal zur Verfügung 
stehen, und der Generalversammlung bierüber Bericht zu 
erstatten; 

12. begrqJJt die bereits geleisteten Beitrllge an den 
Freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Tlltigkeit des mit 
Resolution 955 (1994) des Sicherheitsmts eingerichteten 
Internationalen Gerichts fiIr Ruanda und bittet die Mitglied
staaten und andere interessierte Parteien um freiwi11ige 
Beiträge fiIr das Internationale Gericht in Form von Barzah
lungen sowie in Form von fiIr den Generalsekretllr annehm
baren Dienst- und Sachleistungen; 

13. beschließt, den Finanzierungsmodus fiIr das interna
tionale Gericht fiIr Ruanda auf ihrer zweiundfünfzigsten 
Tagung zu überprüfen; 

1~. ersucht den Generalsekretllr, sm Ende eines jeden 
Zweijahreszeitraums, splltestens aber im Mai 1996 beziehungs
weise im Mai 1998, einen Haushaltsvo11zugsbericht vor
zulegen; 

15. beschließt, den Punkt "Fmanzierung des interna
tionalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die fiIr 
Völkermnnl und andere schwere Verstöße gegen das humani
täre Vö1kerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Stantsangehöriger, die fiIr wiihrend 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermnnl und andere derartige Verstöße 
verantwortlich sind" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

106. Plenarsilzung 
20. Ju/11995 




